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Anregungen der Träger öffentlicher Belange 
 

OZ Träger öffentlicher 
Belange 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Behandlung / Abwägung 

1 LRA Bodenseekreis 
30.09.2024 

Christine Gäng 

A. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Art der Vorgabe 
 

I. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes: 
Zur Entwicklung der FFH-Mähwiese auf dem Flurstück Nr. 177/15: 
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde ist die Entwicklung einer FFH-
Mähwiese auf der Fläche nicht ausgeschlossen. Wie auf Seite 44 des Um-
weltberichtes (UB) ausgeführt wird, ist für eine abschließende Einschät-
zung erforderlich, dass zunächst geklärt wird, welche Faktoren der Ansied-
lung aktuell entgegenstehen. Hierzu werden nur allgemeine, jedoch keine 
konkreten flächenbezogenen Aussagen getroffen. Wir bitten daher für eine 
Beurteilung der Unteren Naturschutzbehörde, auch vor dem Hintergrund 
der erforderlichen Ausnahmeentscheidung, zu erläutern, wie die Bewirt-
schaftung der Fläche in den letzten ca. 10 Jahren erfolgte und wie diese 
optimiert werden kann. Wir weisen bereits heute darauf hin, dass im Rah-
men der Ausnahmeentscheidung eine Mahdgutübertragung seitens der un-
teren Naturschutzbehörde gegenüber einer Saatgutmischung favorisiert 
wird. 
 

 
 
 
 
 
 
Für eine genauere Einschätzung des Flächenpo-
tenzials wurde die Ausgleichsfläche erneut began-
gen und eine Vegetationskartierung durchgeführt. 
Die Ergebnisse können dem Umweltbericht ent-
nommen werden. Die Fläche wird als gut geeignet 
für die Entwicklung einer FFH-Mähwiese eingestuft.  
Eine Beschreibung der Bewirtschaftung sowie flä-
chenbezogene Aussagen werden in den Unterla-
gen ergänzt. Das Konzept wird redaktionell dahin-
gehend angepasst, dass eine Mahdgutübertragung 
durchzuführen ist.  

  1. Das detaillierte Pflege- und Entwicklungskonzept ist darzustellen. Allge-
meine Maßnahmen zur Herstellung von Mähwiesen sind im Umweltbe-
richt umfassend dargestellt (Umweltbericht Seite 44 ff). Diese sind je-
doch recht allgemein gehalten („kann“, „bei Bedarf“, „alternativ“…). Vor 
dem Hintergrund der teilweise sehr steilen Fläche und bereichsweise 
schon hohen Wertigkeit ist konkret darzustellen, wie die Entwicklung ei-
ner Flachlandmähwiese auf den unterschiedlichen Teilflächen (steiler 
Hang, Unterhang) durch Bewirtschaftungsänderungen erreicht werden 
kann. 
Es wird angeregt zwei Saatstreifen anzulegen (nicht wie vorgesehen ei-
nen), um eine gleichmäßige Verbreitung der Pflanzenarten aus dem 
Mahdgutübertrag gewährleisten zu können.  

 

Konkretere Ausführungen, die auf der Vegetations-
kartierung der Fläche beruhen, werden in den Un-
terlagen ergänzt. Die Anregung zwei Saatstreifen 
anzulegen wird aufgenommen.  

  Ein Monitoring rein anhand der Kennartenzahl entspricht nicht der aktu-
ellen Bewertungsmethodik. Hierbei sind auch Deckungsgrade der 

Das Monitoringkonzept wird entsprechend der Vor-
gaben der LUBW aktualisiert. 
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Pflanzenarten zu berücksichtigen. Das Monitoringkonzept ist entspre-
chend den Vorgaben der LUBW aufzuführen. 
Hinsichtlich der mittelbar betroffenen Flächen wird um Prüfung gebeten, 
ob der relativ enge Korridor zwischen Waldrand und vorgesehenem 
Plangebiet als Flachlandmähwiese erhalten werden kann. Verantwort-
lich hierfür ist der Eigentümer. Dieser müsste ggf. für einen Ausgleich 
sorgen. Daher sollten seine Interessen berücksichtigt werden. 
 

 
 
Der Geltungsbereich wird von rd. 1.500 m² auf rd. 
1.140 m² reduziert, indem auf das nördliche, dritte 
Baufenster verzichtet wird. Hierdurch kann der 
nördliche und westliche Bereich der FFH-Mähwiese 
erhalten werden. Die FFH-Mähwiese laut der amtli-
chen Kartierung aus 2022 wird nun auf einer Flä-
chengröße von ca. 565 m² überplant. Zudem wurde 
eine erneute Vegetationskartierung im Plangebiet 
durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam, dass sich 
die Fläche seit 2022 artenreicher entwickelt hat und 
ebenso dem Ausgleich gegenzurechnen ist. Die 
Ausgleichsfläche besitzt eine Flächengröße von 
über 3.000 m². Dies entspricht auch bei einer An-
nahme eines Ausgleichs des gesamten Geltungs-
bereichs einem Ausgleichsverhältnis von ca. 1:3.  
Die an den Geltungsbereich angrenzende FFH-
Mähwiese wird durch den Bewirtschafter erhalten. 
Durch die Anpassung des Geltungsbereichs ergibt 
sich auch kein „enger Korridor“ der FFH-Mähwiese 
mehr.   

   
Im Hinblick auf die Zerstörung der vorhandenen FFH-Mähwiese wird 
nochmals auf die erforderliche Ausnahme seitens der unteren Natur-
schutzbehörde vor Bauausführung hingewiesen. Diese Notwendigkeit 
sollte in den Unterlagen thematisiert werden. Auf Ebene des Bebau-
ungsplanes ist es ausreichend, wenn eine Ausnahme in Aussicht gestellt 
werden kann. Mit dem vorliegenden Umweltbericht ist dies aktuell, wie 
ausgeführt, noch nicht möglich. 
Die Ausnahme könnte bei Vorliegen entsprechender Unterlagen bereits 
im Bebauungsplanverfahren erteilt werden. § 30 Abs. 4 BNatSchG wäre 
dann einschlägig, d. h. bei Durchführung der Bauvorhaben innerhalb von 
7 Jahren nach in Kraft treten des Bebauungsplanes ist keine neuerliche 
naturschutzrechtliche Ausnahme erforderlich. 
 

 
Der Hinweis auf die erforderliche Ausnahmegeneh-
migung seitens der unteren Naturschutzbehörde 
vor Bauausführung wird in den Unterlagen ergänzt. 
Für den Eingriff in die FFH-Mähwiese innerhalb des 
Geltungsbereichs wird eine Ausnahme beantragt. 
Mit den ergänzten Angaben, dem Erhalt der beste-
henden FFH-Mähwiese außerhalb des Geltungsbe-
reichs sowie einem mehrfachen Ausgleich der Flä-
che wird davon ausgegangen, dass die Beantra-
gung erfolgen kann.     
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Die externe Ausgleichmaßnahme, sofern sie nicht auf Flächen im Eigen-
tum der Gemeinde ausgeführt wird, ist dauerhaft dinglich zu sichern. 
Des Weiteren ist sie in das Kompensationsverzeichnis einzutragen. 

 

 
Die externe Ausgleichsmaßnahme wird im Grund-
buch gesichert und in das Kompensationsverzeich-
nis eingetragen. 

   
2. In der Synopse1 Seite 11 wird zu cc.) ausgeführt, dass es zu mittelbaren 

Beeinträchtigungen von Fledermäusen, Vögeln und anderen Arten kom-
men kann. In der Abwägung hierzu wird formuliert, dass der Waldrand 
nicht Teil des Geltungsbereiches der Satzung ist und artenschutzrecht-
liche Belange im Rahmen der Durchführung etwaiger Maßnahmen be-
achtet werden müssen. Dem Grunde nach ist es richtig, dass Bebau-
ungspläne keine unmittelbaren Eingriffe in die Schutzgüter des Arten-
schutzrechts bewirken. Jedoch entfalten die artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände für den Bebauungsplan mittelbare Wirkung dergestalt, 
dass es an der Erforderlichkeit fehlt, wenn einer Verwirklichung unüber-
windbare Hindernisse entgegenstehen. Daher ist zum Zeitpunkt der 
Planaufstellung vorausschauend zu ermitteln und zu beurteilen, ob die 
vorgesehenen Festsetzungen auf unüberwindbare artenschutzrechtli-
che Hindernisse stoßen. Hierzu reicht in der Regel eine Potentialab-
schätzung aus. Da nach den Unterlagen von einem Potential ausgegan-
gen werden muss, ist diese Thematik bereits auf Ebene des Bebauungs-
plans zu untersuchen. 
  
Unter 3.10 des Umweltberichts wird nur für das Plangebiet (s. auch S. 
51 UB) ausgeführt, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lationen der erfassten Vogelbestände nicht verschlechtern wird. Aussa-
gen zu den Fledermäusen werden nicht getroffen. Auf Seite 26 findet 
eine Differenzierung in den verschiedenen Artengruppen nicht statt. Er-
gänzende Ausführungen finden sich unter Nr. 8 UB, allerdings ebenfalls 
nicht zu mittelbaren Auswirkungen. 
 
Im Widerspruch zu den Ausführungen in der Synopse sowie den Hin-
weisen Nr. 4.7 (Waldabstand – auf den Stock setzen) steht die Vermei-
dungsmaßnahme V 5. Danach muss der Waldsaum mit seinen ökologi-
schen Funktionen auch während der Baumaßnahmen erhalten werden. 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wur-
den weitergehende Untersuchungen der Habitatpo-
tenziale im Bereich des angrenzenden Waldgebie-
tes vorgenommen. Hierfür wurden Habitatbäume 
verzeichnet und die Abstände zu den Baufenstern 
ermittelt. Die Ergebnisse werden in Kapitel 8 des 
Umweltberichts redaktionell ergänzt. Artenschutz-
rechtliche Maßnahmen werden dahingehend for-
muliert. Verstöße gegen die Vorschriften des § 44 
BNatSchG sind bei Einhaltung des beschriebenen 
Konzeptes nicht zu erwarten. Hiermit werden auch 
die mittelbaren Auswirkungen auf die Umgebung 
des Geltungsbereichs berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vermeidungsmaßnahme V 5 beschreibt, dass 
der Waldsaum vor Beeinträchtigungen durch die 
Baustelle zu schützen ist. Die beschriebenen Pfle-
gemaßnahmen können dennoch durchgeführt wer-
den, da diese für die ökologische Funktion 

 
1 Zusammenstellung zur Normenkontrollsache, Stand 10.06.2024, veröffentlicht auf Internetseite der Gemeinde i. V. m. Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 29.07.-30.08.2024 
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förderlich sind. Diese Erläuterung wird in Maß-
nahme V 5 redaktionell ergänzt.  

   
Aus der Bevölkerung gibt es Hinweise zum Vorkommen von Reptilien 
im Plangebiet. Das Plangebiet wurde ehemals als intensiv genutztes 
Grünland eingeschätzt. Eine kartierte artenreiche Magerwiese kann auf-
grund Struktur und Nahrungsangebot Reptilien als Habitat dienen. Die 
Hinweise auf Reptilien sollten daher überprüft werden. 
 
 

 

 
Ohne nähere Angaben zu Zeitpunkt, Arten und An-
zahl der Reptilien, die im Plangebiet gefunden wor-
den sein sollen, können diese nicht nachvollzogen 
werden. Zauneidechsenvorkommen können auf-
grund des Fehlens von geeigneten Eiablageplätzen 
und Sonnplätzen ausgeschlossen werden. Bei den 
artenschutzrechtlichen Erfassungen zum Bebau-
ungsplan wurden keine Reptilien nachgewiesen. 
Die amtlich verzeichnete FFH-Mähwiese entfällt auf 
einer Flächengröße von ca. 565 m², der gesamte 
Geltungsbereich besitzt nun eine Flächengröße von 
ca. 1.140 m² und ist von hochwertigen Grünlandbe-
reichen geprägt. Eine FFH-Mähwiese wird auf der 
im Umfeld des Geltungsbereichs befindlichen Aus-
gleichsfläche auf einer Flächengröße von über 
3.000 m² hergestellt. Hier entstehen demnach Ha-
bitate auf einer deutlich größeren Fläche, die auch 
anderen Artengruppen verbesserte Habitatfunktio-
nen bieten kann.  

   
3. Die naturschutzrechtlichen Eingriffe in den naturnahen Waldrand mit 

Ahorn, Eiche u. a. sind direkte Folge des Bebauungsplans „Sonnen-
halde“. Damit vom Waldrand auch langfristig keine Gefahr für die Bau-
flächen ausgeht, muss eine dauerhafte Pflege (regelmäßiges ab-
schnittsweise auf den Stock setzen) sichergestellt werden, siehe Hin-
weise 4.7. Daher sind Aussagen zu treffen, wie sich der ökologische 
Wert hierdurch verändert und ob hierdurch, unter Berücksichtigung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Ausgleichsmaßnahmen erfor-
derlich werden. 

 

 
Bei dem abschnittsweise regelmäßig auf Stock set-
zen handelt es sich um eine reine Pflegemaßnah-
men, die gemäß einer guten fortwirtschaftlichen 
Praxis durchgeführt wird. Der ökologische Wert des 
Waldrandes wird damit gesichert und nicht ver-
schlechtert. Eine Ausgleichserfordernis ergibt sich 
hierdurch nicht.  

  II. Belange des Forsts: 
Nach § 4 Abs. 3 LBO ist zwischen Wald und baulichen Anlagen mit Feu-
erstätten sowie Gebäuden ein Abstand von mindestens 30 m einzuhal-
ten. Diese Waldabstandsvorschrift konkretisiert das öffentliche Interesse 
an einer wechselseitigen Gefahrenvermeidung für den Wald und 

Das Waldabstandsgebot nach § 4 Abs. 3 Satz 1 
LBO von 30 m soll mit Verweis auf § 4 Abs. 3 Satz 
4 LBO im Rahmen einer Ausnahme verringert wer-
den. Da sich der angrenzende Wald durch Sukzes-
sion entwickelt hat und aufgrund der Topographie, 
die nach Westen hin abfällt, wurde nach 
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insbesondere auch für die Gebäude sowie die sich dort aufhaltenden 
Menschen. 
 
Wie in der koordinierten Stellungnahme des Landratsamtes Bodensee-
kreis vom 27.04.2021 unter C. III Belange des Forstes dargelegt, wurde 
aus forstfachlicher Sicht zum damaligen Zeitpunkt einzelfallbezogen 
eine Unterschreitung des gesetzlichen Waldabstandes nur für vertretbar 
erachtet, wenn der Baumbestand aus Gründen der Risikoreduzierung 
ab der westlichen Baufeldgrenze innerhalb eines Abstandes von 30 m 
hangabwärts mittels Sicherung durch eine Baulast dauerhaft niedrig ge-
halten wird. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass auch ein aus 
waldtypischen Sträuchern und minderwüchsigen Baumarten gebildeter 
Saum einer Waldeigenschaft nach § 2 LWaldG unterliegt, d. h. allein 
durch die Entnahme stärkerer bzw. höherer Bäume wird der gesetzlich 
geforderte Waldabstand nicht erreicht. Eine Waldumwandlungsgeneh-
migung zur Herstellung des notwendigen Waldabstandes durch voll-
ständige Ausstockung kann nicht in Aussicht gestellt werden. 

Abstimmung mit dem Forst 2019 bereits unter Auf-
lagen eine mögliche Abweichung vom Mindestab-
stand von 30 m vereinbart.  
Eine Waldumwandlungsgenehmigung wurde aus-
geschlossen. Der Auflage der Baulast und der Pfle-
gemaßnahmen innerhalb des Waldbereiches wird 
nachgekommen.  
Im Januar 2025 fand ein erneuter Abstimmungster-
min mit der Landesforstverwaltung und dem Forst-
amt am LRA Bodenseekreis statt, um die Forstbe-
lange abzustimmen. Hierbei wurden insbesondere 
die Aspekte Brandschutz, Artenschutz und Risiko 
durch Sturmwurf besprochen. Von den Forstämtern 
wurde empfohlen, einen Mindestwaldabstand von 
15 m zwingend einzuhalten und für den Bereich 
zwischen 15 m und 30 m ein Pflegekonzept zu er-
arbeiten. Dahingehend wurde der Geltungsbereich 
angepasst. Auf das nördliche Baufenster soll zu-
künftig verzichtet werden.  

  Laut Synopse zur Normenkontrollsache können bei Eingriffen in den um-
liegenden Gehölzbeständen artenschutzfachliche Konflikte entstehen. 
Durch die vorgesehene Waldrandgestaltung (die Bäume auf den Stock 
setzten) besteht die Gefahr einer mittelbaren Beeinträchtigung von Fle-
dermäusen, Vögeln und anderen Tierarten. Auch wenn dies außerhalb 
des Geltungsbereiches geplant ist, sieht das Forstamt die Notwendigkeit 
im Vorfeld bzw. im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu prüfen, 
welche Wirkungen diese Maßnahmen zur Überwindung der Waldab-
standregelung erzeugen. Sollten artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände vorliegen, also Lebensstätten erhalten bleiben müssen, kann das 
auf den Stock setzen nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Bei 
nachrangiger Überprüfung von potentiellen artenschutzfachlichen Kon-
flikten besteht die Gefahr, das Ziel der Gefahrenabwehr nicht zu errei-
chen. 
Eine Aufrechterhaltung des geplanten auf den Stock setzen als Maß-
nahme eines im Bebauungsplan zugelassenen reduzierten Waldabstan-
des ist nach Auffassung des Forstamtes nur möglich, wenn im Vorfeld 
artenschutzfachliche Konflikte ausgeschlossen werden können. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die ar-
tenschutzrechtlichen Aspekte der Planung wurden 
genauer untersucht.  
Die Pflegemaßnahmen und Rückschnitte finden au-
ßerhalb der Vegetationsperiode und der Brutzeit 
von Vögeln statt.  
Der Waldbereich im Umfeld des Geltungsbereichs 
besitzt Habitatstrukturen. Diese wurden im Januar 
2025 genauer untersucht und aufgenommen/einge-
messen. Für die Bewertung sind Habitatstrukturen 
relevant, die in einem Abstand von bis zu 30 m zu 
den Baufenstern bestehen, da diese potenziell von 
der Planung betroffen sind (Verkehrssicherung / 
Sturmwurf). Innerhalb dieses Abstands wurden drei 
Habitatbäume verzeichnet. Die textlichen Ausfüh-
rungen und eine Abbildung mit der Verortung der 
Habitatstrukturen wird in den Unterlagen ergänzt. 
Bei diesen Bäumen handelt es sich um teilweise mit 
Efeu bewachsene Einzelbäume, die Fäulnisspalten 
und Fäulnishöhlen aufweisen. Die Habitatbäume 
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Ob die Sicherung des „auf den Stock setzen“ durch privatrechtliche Ver-

einbarung, wie in Hinweis 4.7 beschrieben, ausreichend ist, bitten wir zu 

prüfen. Eine dingliche Sicherung vor Satzungsbeschluss und die Veran-

lassung einer vorzeitigen Baulast ist anzuraten. 

 

Rechtsgrundlage 
zu I.1.: § 30 Abs. 2 und § 30 Abs. 4 BNatSchG, USchadG i. V. m. § 19 
BNatSchG 
zu I.2.: § 44 Abs. 1 BNatSchG, § 39 BNatSchG 
zu I.3.: § 1a BauGB 
 
zu II.: § 4 Abs. 3 LBO 

 
Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiun-
gen) 
zu I.1.: § 30 Abs. 3 BNatSchG, Ausnahme 
zu I.2.: § 44 Abs. 7 BNatSchG 

zu I.3.: Ordnungsgemäße Abwägung. Diese setzt die fundierte Aufbe-

reitung des Abwägungsmaterials voraus. 

 

zu II.: Möglichkeit des reduzierten Waldabstandes durch regelmäßi-

ges, gesichertes „auf den Stock setzen“ ist nur möglich, bei 

Ausschluss artenschutzfachlicher Konflikte. 

 

 

befinden sich in einem Abstand von ca. 19 bis 30 m 
zum westlichen Bereich der Baufenster.  
Die Habitatbäume sind zu erhalten, solange dies 
aus Gründen der Verkehrssicherheit möglich ist. 
Hierfür sind die Bäume in regelmäßigen Abständen 
durch Fachpersonal auf ihre Standsicherheit hin zu 
überprüfen. Sollte ein Erhalt nicht möglich sein sind 
folgende Maßnahmen umzusetzen: ein Baum (Ver-
ortung siehe Umweltbericht) ist zu kappen und als 
stehendes Totholz im Waldbereich wieder einzu-
bringen; zwei Bäume (Verortung siehe Umweltbe-
richt) sind so zu kappen, dass der Hauptstamm er-
halten wird.  
Die Maßnahmen im Wald sind im Rahmen einer 
ökologischen Baubegleitung zu prüfen, zu doku-
mentieren und die Dokumentation ist der Unteren 
Naturschutzbehörde vorzulegen.  
Verstöße gegen die Vorschriften des § 44 
BNatSchG, insbesondere gegen das Tötungsver-
bot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), den Lebensstät-
tenschutz nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG und 
des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG sind bei Einhaltung des beschriebenen 
Konzeptes nicht zu erwarten.  
Zusätzlich sind 6 Bäume (Ausgleich 1:2) innerhalb 
des Flurstücks Nr. 210 langfristig zu erhalten, damit 
sich diese als Habitatbäume ausbilden können. Die 
Einzelbäume sind durch den Waldbewirtschafter in 
Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung 
auszuwählen und entsprechend zu markieren. Hier-
bei sind Laubbäume zu wählen, die aktuell noch 
keine sichtbaren Habitatstrukturen wie Baumhöh-
len besitzen.   
Eine dingliche Sicherung vor Satzungsbeschluss 
wird erfolgen.  

   

B. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. 
Entwurf berühren können, mit Angabe des Sachstands 
--- 

 



8 

 

 
 
 

   
C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Entwurf, 

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggfls. Rechtsgrundlage 
 

I. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes: 
1. Im Hinblick auf den für nacht- und dämmerungsaktive Fauna ökologisch 

wertvollen Waldrand sollte die Ausrichtung der Beleuchtung zielgerichtet 
erfolgen, nicht „möglichst zielgerichtet“ (Planungsrechtliche Festsetzung 
Nr. 9 bitte anpassen). 

2. Die in der Abwägungssynopse vom 27.10.2021 zugesagte Regelung der 
Kleintierdurchlässigkeit fehlt noch. 

 

 
 
 
 
 
 
Bei den Planungsrechtlichen Festsetzung unter Nr. 
9 wird das Wort „möglichst“ gestrichen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die 
Formulierung redaktionell ergänzt. 

  II. Belange des Bodenschutzes: 
1. Im Umweltbericht auf Seite 16 werden für die Bodenbewertung die Da-

ten der Bodenübersichtskarte im Maßstab 1: 50.000 (BK 50) des Lan-
deamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Freiburg/Br. verwendet. 
Diese sind für die flurstücksbezogene Bodenbewertung auf Ebene des 
Bebauungsplanverfahrens jedoch zu ungenau. 
Die Bodenkarte 50 kommt bei den natürlichen Bodenfunktionen Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf AW 1,5 und Filter und Puffer für 
Schadstoffe FP 2,0 sowie Natürliche Bodenfruchtbarkeit NB 2,0 zu einer 
Gesamtbewertung bzw. Wertstufe von 1,83. 
Die Bodenschätzungsdaten im Maßstab 1 : 1.500 ergeben mit AW 2,0, 
FP 3,0 und NB 2,0 eine Gesamtbewertung bzw. Wertstufe von 2,33 und 
in der Folge einen höheren Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden. 
In diesem Punkt ist der Umweltbericht zu überarbeiten. 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die 
Bilanzierung des Schutzgutes Boden im Umweltbe-
richt angepasst.  
Durch die Anpassung des Geltungsbereichs erga-
ben sich zudem Änderungen der Eingriffs-Aus-
gleichsbilanzierung. Diese gilt auf Grundlage der 
angepassten Planung als ausgeglichen.  
 

  2. In den Hinweis Nr. 4.3 (Schonender Umgang mit Grund und Boden) 
sollte folgende Formulierung aufgenommen werden: 
„Mit den jeweiligen Bauvorlagen sind Verwertungs- und Entsorgungs-
konzepte für den beim Bauvorhaben gesamten anfallenden Erdaushub 
zur Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde vorzulegen.“ 

III. Belange des Abfallrechts: 

Der Boden verbleibt im Plangebiet und wird für eine 
Modellierung des Bodens vor Ort wiederverwendet. 
Im Bebauungsplan wird auf den schonenden Um-
gang mit Boden hingewiesen.  
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Für das Plangebiet ist nach § 3 Abs. 3 des zum 1. Januar 2021 in Kraft 
getretenen Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ein Erdmas-
senausgleich anzustreben. 
Nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG ist bei bestimmten Bauvorhaben ein Abfall-
verwertungskonzept vorzulegen. Wir bitten deshalb folgenden Hinweis 
zur Abfallverwertung aufzunehmen: 
„Bei Bauvorhaben, bei denen mehr als 500 m³ Erdaushub anfallen, bei 
verfahrenspflichtigen Abbruchmaßnahmen, sowie bei einer verfahrens-
pflichtigen Baumaßnahme, die einen Teilabbruch umfasst, ist der Bau-
rechtsbehörde im Rahmen des Verfahrens ein Abfallverwertungs-kon-
zept nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) vor-
zulegen und durch die untere Abfallrechtsbehörde zu prüfen.“ 

 

   
IV. Belange der Landwirtschaft: 

Aus agrarstruktureller Sicht erhebt das Landwirtschaftsamt keine Be-
denken. Die ausgewählte Ausgleichsfläche verfügt nur über eine mäßige 
Bodengüte und ist daher für eine landwirtschaftliche Nutzung von unter-
geordneter Bedeutung. 

 

 
 
Kenntnisnahme 

   
V. Belange des Planungsrechts: 

Ausweislich einer aktuellen Abfrage im 
Geoinformationssystem betrifft der Gel-
tungsbereich vermutlich das mittlerweile 
abgetrennten Grundstückes Flst.-Nr. 
175/24. In der Bekanntmachung vom 
25.07.2024 sowie in der Planbegründung 
und im Umweltbericht ist noch von Flst.-
Nr. 175/5 die Rede. 

 
 

 
Die Flurstücksbezeichnung wird redaktionell geän-
dert. 

2 BUND und Landesna-
turschutzverband Ba-
den-Württemberg e.V. 

26.08.2024 
Gabriela Lindner und 

Heinrich Bühler 

Diese Stellungnahme (nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz) erfolgt im Na-
men des Landesverbandes des „Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland“ (BUND) und den im „Landesnaturschutzverband“ (LNV) zu-
sammengeschlossenen Verbänden. Wir beziehen uns auf die Bekanntma-
chung vom 25.07.2024 und bedanken uns für die Möglichkeit, zu dieser 
Planung Stellung nehmen zu können. 
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Stellungnahme  
  
 
Die oben genannten Naturschutzverbände stimmen dem Bebauungs-
plan „Sonnenhalde“ nicht zu.   
 
 Begründung  
 
 

  1. Keine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  
Die zur Bebauung vorgesehene Fläche ist im Flächennutzungsplan als 
landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Nachdem der § 13b BauGB nicht 
mehr existiert, sind alle Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Mit den Flächen ist sparsam umzugehen. Die erforderlichen 
Flächen für die Wohnbebauung sind in einer Gesamtbetrachtung unter Be-
rücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung, des Gebotes eines möglichst 
geringen Flächenverbrauchs und weiterer Kriterien in einem Flächennut-
zungsplan für die Gesamtgemeinde festzusetzen.   
Mit der „geringen Ausdehnung in den Außenbereich“ (siehe „Text“ Seite 23) 
bzw. der „Unschärfe“ des FNP wird der Verzicht auf ein FNP-Verfahren be-
gründet. Mit dieser Argumentation könnten überall entlang der FNP-Gren-
zen entsprechende Bebauungspläne erstellt werden.  
Würde die bebaute Fläche künftig im Flächennutzungsplan weiterhin als 
„Landwirtschaftliche Fläche“ geführt werden?    
 

 
Aufgrund der geringen Ausdehnung in den Außen-
bereich mit unter 40 m befindet sich das Vorhaben 
im Ausformungsspielraum („Unschärfe“) des Flä-
chennutzungsplanes. Dies ist mit der Baurechtsbe-
hörde entsprechend abgestimmt.  
 
In der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
wird die Arrondierung angepasst.   

  2. Es erfolgte keine Alternativenprüfung  
Mit der Ausweisung des Baugebietes möchte die Gemeinde „der Eigenent-
wicklung und einem moderaten Bevölkerungszuzug Rechnung tragen“. Al-
lerdings wurde nicht geprüft, ob sich dieses Ziel anderenorts oder auf be-
reits baurechtlich gesicherten Flächen im Innenbereich besser hätte reali-
sieren lassen. Eine Alternativenprüfung hat nicht stattgefunden.  
 

 
Im Ortsteil Steigen wird derzeit das Baugebiet Son-
nenhang bebaut. Die Baugrundstücke sind bereits 
alle verkauft. Aktuelle stehen im Ortsteil Steigen 
keine Baugrundstücke zur Verfügung, doch die 
Nachfrage ist weiterhin hoch.  
 

  3. Schutz der kartierten Flachlandmähwiese  
Die zur Bebauung vorgesehene Fläche nimmt den größten Teil der seit Mai 
2022 kartierten Flachlandmähwiese „Sonnenhalde“ ein. Flachlandmähwie-
sen sind wegen ihrer besonderen Artenzusammensetzung durch die FFH-
Richtlinie europarechtlich geschützt und Baden-Württemberg trägt für 

 
Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verbo-
ten des Absatzes 2 auf Antrag eine Ausnahme zu-
gelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen 
ausgeglichen werden können. Der Eingriff soll auf 
einer plangebietsnahen Fläche ausgeglichen 
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deren Schutz eine besondere Verantwortung. Die Bebauung der Flachland-
mähwiese wird daher eindeutig abgelehnt.   
 

werden und eine Ausnahme wird bei der zuständi-
gen Stelle beantragt.  
Der Geltungsbereich wird insbesondere aufgrund 
forstrechtlicher Belange angepasst, wodurch auch 
ein größerer Anteil der FFH-Mähwiese erhalten 
werden kann. Es entfallen hochwertige Grünland-
bereiche im Geltungsbereich, der eine Flächen-
größe von ca. 1.140 m² aufweist. Als Ausgleich wird 
eine Fläche von über 3.000 m² herangezogen, was 
einem Verhältnis von ca. 1:3 entspricht. Die Aus-
gleichsfläche wird durch eine Mahdgutübertragung 
hergestellt, Spenderfläche ist die bestehende FFH-
Mähwiese im Geltungsbereich und angrenzend.  

  4. Eignung der Ausgleichsfläche  
Die aktuelle Artenzusammensetzung einer Flachlandmähwiese hat sich 
über viele Jahre hinweg aufgrund einer bestimmten Bewirtschaftung aus-
gebildet. Wir gehen daher davon aus, dass die geplante Ausgleichsfläche 
die ökologische Gleichwertigkeit der auszugleichenden Fläche nicht errei-
chen kann, da nur ein kleiner Teil der Fläche erkennbar das Potential hat, 
sich zu der anvisierten Salbei-Glatthafer-Wiese zu entwickeln. Der größere 
Teil hat ungünstige Entwicklungsvoraussetzungen (Boden, Feuchtigkeit, 
Belichtung) wie die Brennnesselflur (Standplatz von Rindern?) oder die 
Fettwiese zum Hangfuß hin. 
 

 

Die geplante Ausgleichsfläche wurde vorab auf Eig-
nung geprüft. Anhand der Bodenschätzung, der 
Wüchsigkeit sowie der derzeitigen/vergangenen 
Nutzung bestehen gute Voraussetzungen für die 
Entwicklung einer mageren Flachlandmähwiese. 
Durch die geplante Mahdgutübertragung von der 
Wiese im Geltungsbereich kann sichergestellt wer-
den, dass ein entsprechendes Arteninventar vor-
handen ist.  
Durch ein Monitoring wird die Entwicklung des Ziel-
zustandes der Fläche überprüft.  
 

  5. Waldabstand nicht definiert  
Als Wald sind alle „mit Forstpflanzen bestockte Flächen“ anzusehen. Forst-
pflanzen sind Bäume und Sträucher. Damit gehört auch der Waldsaum ent-
lang der Mähwiese definitionsgemäß zum Wald. Gebäude haben nach § 4, 
Abs.3 LBO einen Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten. Ein Bebau-
ungsplan ermöglicht die Festsetzung geringerer Abstände. Im vorliegenden 
Bebauungsplan wird nicht definiert, wie groß der Mindestabstand sein 
muss, was u.E. formal notwendig wäre. Ebenso wird nicht erläutert, welche 
Argumente den geringeren Waldabstand rechtfertigen.  
 

Das Waldabstandsgebot nach § 4 Abs. 3 Satz 1 
LBO von 30 m soll mit Verweis auf § 4 Abs. 3 Satz 
4 LBO im Rahmen einer Ausnahme verringert wer-
den. Da sich der angrenzende Wald durch Sukzes-
sion entwickelt hat und aufgrund der Topographie, 
die nach Westen hin abfällt, wurde nach Abstim-
mung mit dem Forst 2019 bereits unter Auflagen 
eine mögliche Abweichung vom Mindestabstand 
von 30 m vereinbart. Auflagen sind eine Baulast 
und Pflegemaßnahmen innerhalb des Waldberei-
ches. Diesen wird nachgekommen.  
Im Januar 2025 fand ein erneuter Abstimmungster-
min mit der Landesforstverwaltung und dem Forst-
amt am LRA Bodenseekreis statt, um die 
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Forstbelange abzustimmen. Hierbei wurden insbe-
sondere die Aspekte Brandschutz, Artenschutz und 
Risiko durch Sturmwurf besprochen. Die Forstäm-
ter empfahlen einen waldfreien Mindestabstand von 
15 m zum Baufenster einzuhalten und für den Be-
reich zwischen 15 und 30 m zum Baufenster ein 
Pflegekonzept zu erarbeiten. Das nördliche Bau-
fenster entfällt daher im weiteren Verfahren. Bei der 
Erarbeitung des Pflegekonzeptes wurden arten-
schutzrechtliche Belange geprüft und berücksich-
tigt.  
 

  6. Schutz des Waldsaums   
Die Waldabstandsregelung nach LBO dient einerseits dem Schutz der Ge-
bäude vor negativen Einflüssen des Waldes, aber auch umgekehrt dem 
Schutz des Waldes vor negativen Einflüssen der Bebauung (u.a. Lärm, 
Licht, Haustiere). Dieser Aspekt hat in der Abwägung zur Verringerung des 
Waldabstandes offensichtlich keine Rolle gespielt. Die Untersuchungen 
zum Artenbestand haben die große Bedeutung des Waldsaums insbeson-
dere für Fledermäuse und Vögel nachgewiesen. Daher ist es unseres Er-
achtens erforderlich, bei der Festlegung eines Waldabstandes dies in die 
Abwägung mit einzubeziehen, zumal auf Grund der nahen Bebauung der 
Waldbesitzer vertraglich zu Eingriffen in den Waldrand verpflichtet werden 
soll. 
 

 
Auf die vorangegangenen Ausführungen wird ver-
wiesen.  
Nach Abstimmung mit den Forstbehörden im Ja-
nuar 2025 wird im weiteren Verfahren ein Mindest-
abstand der Baufenster von der bewaldeten Fläche 
von 15 m eingehalten. Dies führt dazu, dass das 
nördliche Baufenster entfällt und somit auch die ne-
gativen Einflüsse auf den Wald minimiert werden.  
Für den bewaldeten Bereich in einem Abstand von 
30 m zu den Baufenstern wird ein Pflegekonzept er-
arbeitet, in dem auch die artenschutzrechtlichen 
Belange berücksichtigt werden. 
Bisher bestand für den Waldbereich kein Pflege-
konzept. Bei weiterem Aufwuchs kann davon aus-
gegangen werden, dass die Habitatfunktionen des 
gestuften Waldrandes eingeschränkt werden. Des-
halb wird ein Pflegekonzept für den Waldrand ent-
wickelt und in den Unterlagen ergänzt. Die Pflege-
maßnahmen des Waldrandes sind notwendig, um 
die Habitatfunktionen des Waldrandes zu erhalten. 
Der Waldbereich im Umfeld des Geltungsbereichs 
besitzt Habitatstrukturen. Diese wurden im Januar 
2025 genauer untersucht und aufgenommen/einge-
messen. Für die Bewertung sind Habitatstrukturen 
relevant, die in einem Abstand von bis zu 30 m zu 
den Baufenstern bestehen, da diese potenziell von 
der Planung betroffen sind (Verkehrssicherung / 
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Sturmwurf). Innerhalb dieses Abstands wurden drei 
Habitatbäume verzeichnet. Die textlichen Ausfüh-
rungen und eine Abbildung mit der Verortung der 
Habitatstrukturen wird in den Unterlagen ergänzt. 
Bei diesen Bäumen handelt es sich um teilweise mit 
Efeu bewachsene Einzelbäume, die Fäulnisspalten 
und Fäulnishöhlen aufweisen. Die Habitatbäume 
befinden sich in einem Abstand von ca. 19 bis 30 m 
zum westlichen Bereich der Baufenster.  
Die Habitatbäume sind zu erhalten, solange dies 
aus Gründen der Verkehrssicherheit möglich ist. 
Hierfür sind die Bäume in regelmäßigen Abständen 
durch Fachpersonal auf ihre Standsicherheit hin zu 
überprüfen. Sollte ein Erhalt nicht möglich sein, sind 
folgende Maßnahmen umzusetzen: ein Baum (Ver-
ortung siehe Umweltbericht) ist zu kappen und als 
stehendes Totholz im Waldbereich wieder einzu-
bringen; zwei Bäume (Verortung siehe Umweltbe-
richt) sind so zu kappen, dass der Hauptstamm er-
halten wird.  
Die Maßnahmen im Wald sind im Rahmen einer 
ökologischen Baubegleitung zu prüfen, zu doku-
mentieren und die Dokumentation ist der Unteren 
Naturschutzbehörde vorzulegen.  
Verstöße gegen die Vorschriften des § 44 
BNatSchG sind bei Einhaltung des beschriebenen 
Konzeptes nicht zu erwarten.  

3 Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

02.09.2024 
Frank Jahrendt 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir keine Einwände. 
 
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Tele-
kom, wie aus beigefügtem Plan ersichtlich wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass keine Einwände bestehen, wird 
dankend zur Kenntnis genommen.  
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Zur Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur 
durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im 
Plangebiet und eventuell auch außerhalb des Plangebiets erforderlich. 
 
Die Telekom prüft nach Ankündigung der Erschließung den Ausbau dieses 
Neubaugebietes und orientiert sich beim Ausbau an den technischen Ent-
wicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau der Deutschen Telekom 
erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint 
oder nach Universaldienstleistungsverpflichtung zwingend ist. 
 
Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine Infrastruktur eines alter-
nativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzli-
che, eigene Infrastruktur errichten. 
 
Für einen möglichen Ausbau eines Telekommunikationsnetzes sowie die 
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen weiterer Lei-
tungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik 
GmbH so früh wie möglich, jedoch mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. Sollte eine rechtzeitige Benachrichtigung 
nicht erfolgen, kann ein Ausbaubeschluss oder eine Erstellung der Projek-
tierung zum Baustart nicht garantiert werden.  
 
Anlagen: Lageplan Telekomanlagen (Bestand) 
 

Die Hinweise und die Anlage werden zur Kenntnis 
genommen.  
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4 Polizeipräsidium 

Ravensburg 
02.09.2024 

Anton Heinrich 

Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen keine Einwände gegen den Be-
bauungsplan. 
 

Der Hinweis, dass keine Einwände bestehen, wird 
dankend zur Kenntnis genommen.  

5 Regierungspräsidium 
Stuttgart 

Landesamt für Denk-
malpflege 

04.09.2024 
Mathias Nicke 

Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen zu der Planung in vorliegender Form 
keine Bedenken. Archäologische Kulturdenkmale sind entweder nicht be-
troffen oder wegen der Geringfügigkeit der zu erwartenden Bodeneingriffe 
nicht gefährdet.  
 
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege bitten wir um Berücksichti-
gung der Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG:  
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische 
Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umge-
hend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archä-
ologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, 

Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird 
dankend zur Kenntnis genommen. Auf die Regelun-
gen nach § 20 DSchG wird in den textlichen Aus-
führungen bereits hingewiesen, die Regelungen 
nach § 27 DSchG wird redaktionell ergänzt.   
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etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdver-
färbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-
zeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwider-
handlungen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. 
Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumin-
dest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende 
Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
 
Wir bitten diesen Hinweis in die Planunterlagen, sofern nicht bereits enthal-
ten, zu übernehmen.  
 
Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen nach aktuellem Sach-
stand keine Anregungen oder Bedenken.  
 

6 Vodafone West 
GmbH 06.09.2024 

 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zuständige Fachabteilung 
weitergeleitet, die sich bei Bedarf mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbin-
dung setzen wird. 
 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauun-
ternehmen anzufordern. Unsere kostenlosen Planauskünfte sind erreich-
bar via Internet über die Seite:https://www.vodafone.de/immobilienwirt-
schaft/hilfe/planauskunft/index.html 
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einho-
len. Bitte beachten Sie: 
Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der Voda-
fone Deutschland GmbH und Vodafone GmbH / Vodafone West GmbH an-
gefordert werden.  
 
Anlagen:  
1. Anweisung zum Schutze unterirdischer Anlagen bei Arbeiten Anderer 

(Kabelschutzanweisung) 
2. Schutzanweisung für erdverlegte Fernmeldeanlagen der Vodafone 

GmbH 
3. Datenschutzhinweise zu der Nutzung der Plattform für Planauskunft 

und Trassenpläne 
4. Update Umfang der Planauskunft  
5.  

Die Hinweise werden dankend zur Kenntnis ge-
nommen.  

7 Stadtverwaltung  
Pfullendorf  

Die Stadt Pfullendorf hat die oben genannten Unterlagen zur Kenntnis ge-
nommen. 

Kenntnisnahme 
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10.09.2024 
Julia Schuler 

 
Es werden jedoch keine Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Sonnen-
halde“ in Steigen, Gemeinde Heiligenberg abgegeben. Die Stadt Pfullen-
dorf bittet jedoch, um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 

8 Regierungspräsidium 
Freiburg  

Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und 

Bergbau  
11.09.2024 

Mirsada Gehring-Krso  

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem Akten-
zeichen 2511//21-02870 vom 14.04.2021 sind von unserer Seite zum of-
fengelegten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder Anregungen vor-
zubringen.  
 
Allgemeine Hinweise  
Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach Geolo-
giedatengesetz (GeolDG)  
Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten be-
steht nach den Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine 
Übermittlungspflicht gegenüber dem LGRB. Weitere Informationen hierzu 
stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 
 
Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet   
Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbezo-
gene Informationen können fachübergreifend und maßstabsabhängig der 
LGRBhomepage entnommen werden. Bitte nutzen Sie hierzu auch den 
LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen. Insbesondere verweisen wir auf 
unser Geotop-Kataster.  
Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Planungsträger.    
 
Anlage: TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 

Kenntnisnahme 
 
Hinweis: In der Stellungnahme mit dem Aktenzei-
chen 2511//21-02870 vom 14.04.2021, auf die vom 
LGRB hier Bezug genommen wird, wurden keine 
rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Re-
gelungen, die im Regelfall nicht überwunden wer-
den können, und keine beabsichtigten eigene Pla-
nungen und Maßnahmen, die den Plan berühren 
können, festgestellt.  
 

9 Regierungspräsidium 
Freiburg  

Forstdirektion 
24.09.2024 
Sarah Veith 

Der Gemeinderat der Gemeinde Heiligenberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 13.12.2022 gemäß § 214 (4) BauGB beschlossen, für den Bebau-
ungsplan „Sonnenhalde“ in Heiligenberg – Steigen, der im beschleunigten 
Verfahren nach §13b BauGB aufgestellt wurde, ein Ergänzungsverfahren 
für den Ausgleich einer FFH-Mähwiese durchzuführen, nachdem der Be-
bauungsplan mit öffentlicher Bekanntmachung am 16.12.2021 rechtskräftig 
wurde. Zudem wurden die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde auch die höhere 
Forstbehörde um eine Stellungnahme gebeten, wofür wir uns bedanken. 
 

Kenntnisnahme 
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Zu den zur Verfügung gestellten Unterlagen äußern wir uns in Abstimmung 
mit der unteren Forstbehörde beim Landratsamt Bodenseekreis wie folgt. 

  STELLUNGNAHME  
 
Im räumlichen Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Sonnhalde“ liegt kein Wald im Sinne von § 2 LWaldG. Durch die nordwest-
lich unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Waldflächen im Sinne 
von § 2 LWaldG ergibt sich jedoch eine indirekte Betroffenheit forstrechtli-
cher/-fachlicher Belange.  
 

 
 
Kenntnisnahme 
 

  Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 LBO müssen bauliche Anlagen mit Feuerstätten 
sowie Gebäude einen Abstand von mindestens 30 m zu Waldflächen ein-
halten. Diese Waldabstandsvorschrift konkretisiert das öffentliche Inte-
resse an einer Gefahren-Vermeidung für den Wald und insbesondere auch 
für die Gebäude sowie die sich dort aufhaltenden Menschen. In diesem 
Zusammenhang ist außerdem zu berücksichtigen, dass die allgemein prog-
nostizierten klimatischen Veränderungen wohl mit häufigeren Extremwett-
ereignissen einhergehen werden. Hierdurch dürfte das Risiko für Schäden 
durch umstürzende Bäume (zunehmende Häufigkeit von starken Stürmen 
und Orkanen) und Waldbrand (tendenziell steigendes Waldbrandrisiko auf-
grund längerer Dürrephasen) zunehmen, was wiederum die Gefahren für 
Gebäude im geplanten Baufenster sowie den Wald erhöht.  
Darüber hinaus dient die Waldabstandsvorschrift dazu, die ordnungsge-
mäße Bewirtschaftung der angrenzenden Waldflächen sowie die von die-
sen erbrachten Waldfunktionen zu gewährleisten.   
Vor diesem Hintergrund und dem damit einhergehenden erhöhten Gefah-
renpotenzial weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die im Waldrandbe-
reich bestehenden Gefahren aus forstrechtlicher/-fachlicher Sicht gemäß § 
4 Abs. 3 LBO (zumindest) langfristig nur durch eine entsprechende Ausfor-
mung bzw. Anpassung der Baugrenzen verringert werden können. Entge-
gen einer entsprechenden Aussage aus der „Zusammenstellung der Stel-
lungnahme zur Normenkontrollsache - Stand 10.06.2024“ (S. 13), kann die 
dauerhafte Pflege eines Waldsaums das Einwirken potentieller waldbe-
dingter Gefahren auf die zukünftige Bebauung nach unserem Kenntnis-
stand nicht völlig ausschließen. 
Zudem gilt bezüglich der potentiellen Waldgefährdung durch Feuer und 
dem in diesem Zusammenhang einschlägigen § 41 LWaldG, dass im Wald-
abstandsstreifen bis 30 m keine Feuerstätten, Feuer und offenes Licht zu-
gelassen werden können. Dies umfasst ausdrücklich auch Grillgeräte und 
Ähnliches. Sollte der Waldabstand unter 30m liegen, müssen 

Das Waldabstandsgebot nach § 4 Abs. 3 Satz 1 
LBO von 30 m soll mit Verweis auf § 4 Abs. 3 Satz 
4 LBO im Rahmen einer Ausnahme verringert wer-
den. Da sich der angrenzende Wald durch Sukzes-
sion entwickelt hat und aufgrund der Topographie, 
die nach Westen hin abfällt, wurde nach Abstim-
mung mit dem Forst 2019 bereits unter Auflagen 
eine mögliche Abweichung vom Mindestabstand 
von 30 m vereinbart. Auflagen sind eine Baulast 
und Pflegemaßnahmen innerhalb des Waldberei-
ches. Diesen wird nachgekommen.  
Im Januar 2025 fand ein erneuter Abstimmungster-
min mit der Landesforstverwaltung und dem Forst-
amt am LRA Bodenseekreis statt, um die Forstbe-
lange abzustimmen. Hierbei wurden insbesondere 
die Aspekte Brandschutz, Artenschutz und Risiko 
durch Sturmwurf besprochen. Die Forstämter emp-
fahlen einen waldfreien Mindestabstand von 15 m 
zum Baufenster einzuhalten und für den Bereich 
zwischen 15 und 30 m zum Baufenster ein Pflege-
konzept zu erarbeiten. Das nördliche Baufenster 
entfällt daher im weiteren Verfahren. Bei der Erar-
beitung des Pflegekonzeptes wurden artenschutz-
rechtliche Belange geprüft und berücksichtigt.  
 
Festsetzungen hinsichtlich der Gartennutzung 
(Grillen im Garten) können im Rahmen des Bebau-
ungsplanes nicht getroffen werden, die Gemeinde 
kann allerdings Regelungen treffen und offenes 
Feuer angrenzend an den Wald untersagen.   
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diesbezügliche Festsetzungen (z. B. Ausschluss, vorbeugende Brand-
schutzmaßnahmen) in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen 
werden. 

 

  Wir bitten darum, den Waldabstandsstreifen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 
nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der 
Waldabstand im Planteil nachrichtlich ergänzt.  
 

  Vorsorglich weisen wir zudem darauf hin, dass für die Herstellung des not-
wendigen Waldabstands keine Waldumwandlungsgenehmigung in Aus-
sicht gestellt werden kann.   
 
Die untere Forstbehörde beim Landratsamt Bodenseekreis erhält Nachricht 
hiervon. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine 
Waldumwandlung ist nicht geplant und wird nicht 
beantragt.  
 

10 Regierungspräsidium 
Tübingen 

Raumordnung, Bau-
recht, Denkmalschutz 

26.09.2024 
Astrid Konzelmann-

Schnee 
 

Aus Sicht der Raumordnung werden keine weiteren Anregungen oder Be-
denken vorgebracht. 
 
Die Verfahrenswahl ist mit dem zuständigen Landratsamt abzustimmen. 

Kenntnisnahme 
 

11 
 

Netze BW  
27.09.2024 

Wesam Moshi 
 

Vielen Dank für die Information über das geplante Bauvorhaben. 
Aus unserer Sicht ergeben sich keine Einwände.  
 
Im Zuge der Erschließung wird es erforderlich, auf öffentlichem und nicht 
öffentlichem Grund Kabel zu verlegen sowie Kabelverteilerschränke zu er-
stellen. Wir behalten uns vor, die Tiefbauarbeiten durch eine von uns be-
auftragte Fachfirma ausführen zu lassen. 
 
Um eine reibungslose Erschließung und Koordination zu ermöglichen, neh-
men Sie bitte mindestens 4 Wochen vor der Ausschreibungsphase Kontakt 
mit uns auf. Wenn möglich bereits mit Planmaterial zu den geplanten Stra-
ßen und Kanälen in digitaler Form als .pdf-Datei oder .dxf/.dwg-Datei. 
 
Aus Sicherheitsgründen bitten wir den Bauherrn, rechtzeitig vor Beginn der 
Tiefbauarbeiten aktuelle Kabellagepläne bei uns einzuholen. Hierdurch las-
sen sich Unfälle und Schäden von Anfang an vermeiden. Die Kontaktdaten 
der Planauskunft der Netze BW GmbH hierzu lauten: 
                               Telefon:               07351 53-2230 
                               Telefax:               07351 53-2135 

Der Hinweis, dass keine Einwände bestehen, wird 
dankend zur Kenntnis genommen.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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                               E-Mail:  Leitungsauskunft-sued@netze-bw.de 
 

12 Regionalverband  
Bodensee-Ober-

schwaben  
30.09.2024 

Malte Grunow 

Nach Aussage des Büros bleiben die Planunterlagen zum o.g. Bebauungs-
plan zur bisherigen Anhörung unverändert bis auf die Ergänzung einer ex-
ternen Ausgleichsfläche zur Kompensation des Eingriffs in die FFH-Mäh-
wiese. Daher bringt der Regionalverband keine Anregungen oder Beden-
ken vor.  
 

Der Hinweis, dass keine Anregungen oder Beden-
ken vorgebracht werden, wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
 

 
 



21 

 

Anregungen von privater Seite 

 
OZP Wortlaut Stellungnahme / Anregung Behandlung / Abwägung 

1 Gegen den am 25.07.2024 bekannt gegebenen, in der 3. Auslegung öffentlich gemach-
ten B-Plan „Sonnenhalde“, möchten wir folgende Stellungnahme/Einwände vorbringen.  
Sie ergänzen unsere Einwände zur 1. und 2. Offenlage. 
 
1. Unzureichende Berücksichtigung bestehender Bebauung.  

Die Planung berücksichtigt nicht die bestehende Bebauung im Innenbereich und führt 
zu unverhältnismäßigen Eingriffen in die sensible Örtlichkeit, die Landschaft als Nah-
erholungsraum.  

Hinsichtlich der Einwände zu den vorangegangenen Offenlagen 
wird auf die jeweilige Abwägung verwiesen.  
 
 

Bei der Entwicklung des Gebietes wurde für die Dichte und Massi-
vität der Gebäude mehrere Varianten gezeichnet. Nach Prüfung 
der maximalen Höhen mit dem Stangengerüst vor Ort, beschloss 
der Gemeinderat die Höhen für alle Baukörper zusätzlich zu redu-
zieren und zwei Vollgeschosse zuzulassen, was einem Erdge-
schoss und einem vollem Hanggeschoss entspricht. Von der Stra-
ßenseite wird aber konsequent nur ein Vollgeschoss sichtbar sein. 
Damit fügen sich die Baukörper in die Umgebung ein und bleiben 
in der Höhenstaffelung weit unter den Firsthöhen der im Osten an-
grenzenden Gebäude.  
 
Bei der Dachform hat man sich bewusst für eine Flachdachbau-
weise mit einer Höhenbeschränkung entschlossen, um die Sicht-
beziehungen der Anwohner möglichst gering zu halten. 

 2. Negative Auswirkungen auf die Umwelt. 
Die Gemeinde beabsichtigt die Bebauung eines FFH-Schutzgebietes. Der Plan führt 
zu erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die örtliche Flora und 
Fauna, die nicht ausreichend geprüft wurden (Umweltbericht).  

  

Erst im Zuge des Verfahrens wurde der nördliche Teilbereich des 
Plangebietes im Mai 2022 als geschützte FFH-Mähwiese kartiert. 
Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten des Absatzes 
2 auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beein-
trächtigungen ausgeglichen werden können. Der Eingriff soll auf 
einer plangebietsnahen Fläche ausgeglichen werden und eine 
Ausnahme wird bei der zuständigen Stelle beantragt.  
I.d.R. sind derartige Eingriffe im Verhältnis 1:1 bis 1:2 auszuglei-
chen. In diesem Fall wird der Ausgleich auf einer Fläche durchge-
führt, die einem Verhältnis von fast 1:3 entspricht. In die beste-
hende FFH-Mähwiese nur in einem Teilbereich eingegriffen, die 
übrige Mähwiese bleibt erhalten. Es ist nicht davon auszugehen, 
dass sich hierdurch erhebliche negative Auswirkungen auf die Um-
welt und die örtliche Flora und Fauna ergeben. Im Umweltbericht 
sind die Auswirkungen der Planung dargestellt, diese wurden fach-
gerecht geprüft.  

 3. Der Plan widerspricht inhaltlich dem Flächennutzungsplan.  
Der FNP weist keine Wohnbebauung auf dem Plangebiet aus.  

Aufgrund der geringen Ausdehnung in den Außenbereich mit unter 
40 m befindet sich das Vorhaben im Ausformungsspielraum („Un-
schärfe“) des Flächennutzungsplanes. Dies ist mit der Baurechts-
behörde entsprechend abgestimmt. 
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 4. Nicht berücksichtigte Anwohnerinteressen.  
Die Interessen und Belange der Anwohner, Stellungnahmen der Umweltverbände, 
über 100 Unterschriften aus der Bürgerschaft gegen das Bauvorhaben wurden im bis-
herigen Planungsverfahren nicht ausreichend berücksichtigt.  

 

Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Offenlagen gem. § 3 Abs. 
2 BauGB angehört. Der Gemeinderat hat die Änderungen, die sich 
aus den Stellungnahmen ergaben, beschlossen oder Hinweise, 
die nicht in die Planung überführt werden konnte, begründet abge-
lehnt. Auf die jeweiligen Sitzungsprotokolle wird verwiesen.  

 5. Nicht berücksichtigte Naturschutzgesetze.  
Grundsätzlich sind Handlungen und Eingriffe in Biotope, die zu einer Zerstörung oder 
einer sonstigen, erheblichen Beeinträchtigung führen können, verboten.   
Gesetzlich geschützte Biotope, § 30, BNatSchG.  

Erst im Zuge des Verfahrens wurde der nördliche Teilbereich des 
Plangebietes im Mai 2022 als geschützte FFH-Mähwiese kartiert. 
Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten des Absatzes 
2 auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beein-
trächtigungen ausgeglichen werden können. Der Eingriff soll auf 
einer plangebietsnahen Fläche ausgeglichen werden und eine 
Ausnahme wird bei der zuständigen Stelle beantragt.  
 

 6. Infrastruktur der „Sonnenhalde“ aus den 1950iger Jahren.  
Die schon seit vielen Jahren beengte Verkehrssituation, ohne öffentliche Stellplätze, 
ohne Bürgersteig, ist nicht geeignet, eine weitere verkehrliche Belastung aufzuneh-
men. 

 

 
Durch die Beschränkung auf 2 Wohneinheiten pro Grundstück, á 
1,5 PKW pro Wohneinheit, wird sich die Verkehrsbelastung auf 
maximal 6 PKW erhöhen. Dies ist mit der vorhandenen Infrastruk-
tur als verträglich einzuordnen.  

 Ziel und Zweck der Planung:  
 
Eine schlüssige Begründung für die Notwendigkeit dieser Überplanung konnte die Ver-
waltung bisher nicht formulieren. Das Argument der Wohnraumbeschaffung ist nicht zu-
treffend.  
Sowohl im Neubaubereich (vor unserer Haustüre, „Sonnenhang“) gibt es Leer- Stände, 
als auch im Altbaubestand der Gesamtgemeinde.   
Insgesamt gibt es im ländlichen Raum in Deutschland 4,0 Millionen leerstehende Woh-
nungen (ARD Tagesschau v. 27.07.24). Die Wohnungsnot besteht in den Großstädten 
und Ballungszentren.  
 
Steigen hat im Innenbereich in den letzten Jahren als kleiner Teilort einen überdurch-
schnittlich hohen Zuwachs mit über 40 Neubauwohnungen bekommen (Am Bühl, Son-
nenhang).  
Die massive, bauliche Verdichtung ist erdrückend und fügt sich an keiner Stelle in das 
Ortsbild und den ländlichen Häuserbestand aus den 60iger Jahren ein.  
Die Verwaltung beabsichtigt nun zusätzlich im Außenbereich, westlich der Sonnenhalde 
ein Ausgewiesenes FFH-Schutzgebiet mit 3 weiteren Wohnhäusern zu bebauen.  
Da stellt man sich als Anwohner und Bürger die Frage: Ist das noch verhältnismäßig und 
vertretbar, einen geschützten Lebensraum mit seiner besonderen Flora und Fauna, dem 
angrenzenden Wald mit seinem Saumbiotop und Artenreichtum aus kommerziellen Grün-
den zu zerstören? 

 
 
Bei der Bebauung handelt es sich um eine städtebaulich sinnvolle 
Arrondierung des Siedlungsrandes. Die äußere Erschließung er-
folgt über die Sonnenhalde und für die innere Erschließung ist nur 
eine verhältnismäßig geringe Fläche erforderlich. Vorhandene 
Leerstände sind in Privatbesitz und die Gemeinde hat nur geringen 
Einfluss auf eine Mobilisierung des Wohnraumes. Mit der Entwick-
lung der zwei Bauplätze soll ein kommunales Angebot an Wohn-
grundstücken geschaffen werden. 
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 Kommunale Interessen:  
 
Bürgermeister haben längst den Weg der wundersamen Geldvermehrung entdeckt.  
Flächen, die nicht in Gemeindehand sind aufzukaufen, einen Bebauungsplan draufzule-
gen und als Bauland hochpreisig zu verkaufen. Dabei sorgt das lukrative Spekulieren mit 
Grund und Boden dafür, dass die vorwiegend hochpreisig errichteten Immobilien für viele 
unbezahlbar bleiben.  
Wie am Beispiel der „Sonnenhalde“ trifft es meist Randgebiete einer Siedlung im Außen-
bereich.  
Um konkret zu werden: Dieser B-Plan soll mit geringen Erschließungskosten viel Geld in 
die Gemeindekasse bringen!  
Als wichtiger Teil der Öffentlichen Hand, steht die Verwaltung in der Pflicht und Verant-
wortung, zwischen den eigenen Interessen und den Schutzgütern Mensch und Gesund-
heit, Erholungsraum Landschaft, Naturschutz, Erhalt von Flora und Fauna, abzuwägen. 
 

 
 
 
Bei den Grundstücken in der Sonnenhalde handelt es sich um eine 
sinnvolle städtebauliche Arrondierung und es handelt sich nicht 
um Spekulationsobjekte von Privaten, sondern die Gemeinde 
kauft und vergibt die Grundstücke. Mit dem Erlös des Grund-
stücksverkaufs werden im Gegenzug Pflichtaufgaben der Ge-
meinde finanziert. 
 
 
Eine fachgerechte Betrachtung und Abwägung der Schutzgüter er-
folgt im Umweltbericht.  

 Umweltbericht:  
 
Der Umweltbericht, erstellt von der Planstatt Senner ist wesentlich umfangreicher als der 
bisherige Umweltreport. Er löst aber grundsätzlich nicht den erkennbaren Interessenkon-
flikt. Der Bericht erkennt, dass die geschützte FFH-Mähwiese „eine hohe Bedeutung als 
Lebensraum für verschiedene Arten aufweist. Die Empfindlichkeit wird als hoch einge-
stuft. Durch die geplante Nutzung der Fläche geht potenzieller Lebensraum für wildle-
bende Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt verloren“.   
 
Die Auswirkungen der Bebauung auf die einzelnen Schutzgüter in Kapitel 4 des Berichts, 
werden dann durchgängig als unerheblich, vermeidbar und minimierbar beschrieben, so-
dass keine nachhaltig erheblichen Beeinträchtigungen im Geltungsbereich verbleiben.  
Jeder Planer weiß, welche Zerstörungen real von Baumaßnahmen ausgehen (Bauland-
freimachung).   
Es bleibt kein Grün, kein Lebensraum mehr übrig! Durch den Eingriff in das gewachsene 
Ökosystem verlieren viele Tiere und Arten ihre Lebensräume und Nahrungshabitate!  
Am Ende lautet das Fazit, Planstatt Senner: „Das Vorhaben lässt keine nachhaltig erheb-
lichen Umweltauswirkungen erwarten und kann an diesem Standort verwirklicht werden.“  
Deutlicher kann ein von der Verwaltung beauftragtes Planungsbüro seine Abhängigkeit 
gegenüber seinem Auftraggeber nicht dokumentieren!   
Ein Umweltverband würde hier zu ganz anderen Bewertungen kommen.  
Zur „Heilung“ des Interessenskonflikts kann nur eine externe, neutrale Umweltprüfung 
beitragen. 
 

 
 
Die Einschätzung der Empfindlichkeit und Bedeutung der FFH-
Mähwiese widerspricht der Planung nicht, wenn der Eingriff aus-
geglichen werden kann. Dies ist hier der Fall. Zu einer Einschät-
zung zu kommen, dass die Eingriffe nicht ausgleichbar sind – wie 
in der Stellungnahme vorgeschlagen wird – wäre fachlich inkor-
rekt. Die Umweltprüfung hat Eingriff und Ausgleichbarkeit neutral 
auf Grundlage der Rechtsprechung zu bewerten und kann nicht 
fälschlicherweise behaupten, dass ein Bauvorhaben in diesem Fall 
nicht zulässig sei.   
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 Flächenfrass – Flächenversiegelung:  
 
Deutschland verliert pro Tag rund 56 Hektar freie Fläche an Siedlungen, Straßen, Gewer-
begebiete. In BW sind es täglich 5 Hektar! Die Hälfte unserer Siedlungs- und Verkehrsflä-
che ist damit versiegelt, also betoniert, asphaltiert und bepflastert. An jedem Tag werden 
Böden, die über Jahrtausende gewachsen sind, abgetragen und überbaut. Auf einen 
Schlag verlieren sie so ihre Funktion, z.B. als Wasserspeicher im globalen Stoffhaushalt 
Mit jeder neuen Versiegelung zerstören wir fruchtbare Böden und vernichten wertvolle 
Lebensräume für Pflanzen und Tiere.  
Mit diesem Tempo der Flächeninanspruchnahme verfehlt die Bundesregierung schon 
jetzt ihr Ziel, den Flächenfrass bis 2030 auf weniger als 30 Hektar zu begrenzen (Nach-
haltigkeitsstrategie).  
Besonders auf Kommunaler Ebene ist eine vorausschauende und verantwortliche Boden-
politik mit Ihrer Planungshoheit unerlässlich.  
 
Unser Appell richtet sich nachdrücklich an Sie, Herr Bürgermeister Lehmann und die Mit-
glieder des Gemeinderates, im Sinne des Gemeinwohls, nachhaltig mit der begrenzten 
Ressource Boden umzugehen.  
In Zeiten einer immer dramatischer verlaufenden Klimaerwärmung, dem rasant fortschrei-
tenden Artensterben, der Beschleunigten Zunahme von globalen Naturkatastrophen, ist 
es an der Zeit Inne zu halten und von weiteren Eingriffen in die geschützte Natur Abstand 
zu nehmen.  
Dieses Bauvorhaben „Sonnenhalde“ passt nicht mehr in eine sich rasant verändernde 
Welt! 
 

 
 
 
Bei der Entwicklung der Baugrundstücke handelt es sich um eine 
städtebaulich sinnvolle Umsetzung, aufgrund der bereits vorhan-
denen äußeren Erschließung. 
Der Flächenverbrauch wird im Umweltbericht thematisiert. Auf die 
entsprechenden Ausführungen insbesondere in den Kapiteln 2.5 
und 3.4 wird verwiesen. Die Fläche des Geltungsbereichs wird zu-
dem reduziert, indem auf das nördliche Baufenster verzichtet wird. 
Hierdurch reduziert sich die Fläche des Geltungsbereichs vom ca. 
1.500 auf ca. 1.140 m². Die maximal überbaubare Grundfläche re-
duziert sich damit auf ca. 365 m². Dachbegrünung verringert zu-
dem die negativen Auswirkungen der Versiegelung auf die Um-
welt.  
Es kommt demnach zu einer Überbauung von unversiegelten Flä-
chen, die Umweltprüfung kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass 
diese hinsichtlich der Schutzgüter nicht nachhaltig erheblich ist.  

 
 
 

 Ausgleichsmaßnahmen:  
 
Aufgrund der geschützten FFH – Flachlandmähwiese soll eine Eingriffs – Ausgleichsbi-
lanz erstellt werden, u.a. durch eine Ausgleichsfläche zur Kompensation des Eingriffs in 
das Biotop FFH – Wiese.  
Die Rechtmäßigkeit dieser vorgesehenen Ausgleichsfläche ist zu hinterfragen:  
Zunächst bedeutet “Heilung“ hier die Legitimation zur Zerstörung von Lebensräumen.  
Ein Widerspruch in sich!  
Wer legt die Qualität der Flächen fest? Wer sorgt für deren fachgerechte Pflege über 30 
Jahre?  
Die rechtlichen Grundlagen dieser Eingriffs – Ausgleichsbilanz müssen u. U. durch ein 
unabhängiges Gutachten geprüft werden. 

 
 
Im Zuge des Verfahrens wurde der nördliche Teilbereich des Plan-
gebietes im Mai 2022 als geschützte FFH-Mähwiese kartiert. Nach 
§ 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten des Absatzes 2 auf 
Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträch-
tigungen ausgeglichen werden können. Der Eingriff soll auf einer 
plangebietsnahen Fläche ausgeglichen werden und eine Aus-
nahme wird bei der zuständigen Stelle beantragt. Die fachgerechte 
Umsetzung und Pflege werden über ein Monitoring sichergestellt. 
Die Ausgleichsfläche wird rechtlich gesichert.  
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 Natura 2000: Netzwerk der Europäischen Union:  
 
Fauna – Flora – Habitatsrichtlinie 92/43/EWG und 2009/147/EG.  
Ziel der Richtlinie ist die Erhaltung und Sicherung der biologischen Vielfalt.   
Damit sind die natürlichen und naturnahen Lebensräume sowie die Vorkommen gefähr-
deter Tier – und Pflanzenarten geschützt.  
Die Richtlinie stellt generell FFH – Gebiete unter Schutz. Für bestimmte, bedrohte Arten 
(Fledermäuse) gibt es ein Schutzsystem, das diese Arten flächendeckend und unabhän-
gig von Natura 2000 Gebieten schützt.  
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), §37, Artenschutz, umfasst ebenso den 
Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor 
Beeinträchtigungen durch den Menschen, sowie den Schutz der Lebensstätten und Bio-
tope der wild lebenden Tier - und Pflanzenarten.  
Die Überplanung und Bebauung eines FFH – Schutzgebietes ist unzulässig und missach-
tet den gesetzlich geregelten Schutzstatus. 
 

 
 
 
Die rechtlichen Verweise werden zur Kenntnis genommen.  
Auf die vorangegangenen Ausführungen wird verwiesen. Nach § 
30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten des Absatzes 2 auf 
Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträch-
tigungen ausgeglichen werden können. Der Eingriff soll auf einer 
plangebietsnahen Fläche ausgeglichen werden und eine Aus-
nahme wird bei der zuständigen Stelle beantragt.  
In vergleichbaren Fällen sind derartige Eingriffe im Verhältnis 1:1 
bis 1:2 auszugleichen. In diesem Fall wird der Ausgleich auf einer 
Fläche durchgeführt, die einem Verhältnis von fast 1:3 entspricht.  
In die bestehende FFH-Mähwiese wird nur in einem Teilbereich 
eingegriffen, die übrige FFH-Mähwiese bleibt erhalten. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass sich hierdurch erhebliche negative Aus-
wirkungen auf die Umwelt und die örtliche Flora und Fauna erge-
ben. Im Umweltbericht sind die Auswirkungen der Planung darge-
stellt, diese wurden fachgerecht geprüft. 
 

 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lehmann, sehr geehrte Damen und Herren des Ge-
meinderates, wir hoffen mit unseren Ausführungen einen Beitrag zu leisten, um das allge-
meine Bewusstsein und im Besonderen das der Entscheidungsträger einer Kommune, 
für den Natur – und Umweltschutz zu sensibilisieren.  
Sie tragen die Verantwortung auch für die nachfolgenden Generationen, unsere Heimat, 
unsere Natur lebenswert zu erhalten.  
Der Trend zur Ausbeutung, zur Zerstörung durch kommerzielle Interessen ist nach wie 
vor ungebrochen. Wir bitten Sie nach 5 Jahren der Auseinandersetzung um diesen Be-
bauungsplan von seiner Realisierung Abstand zu nehmen.  
Er ist von vorgestern, passt nicht in die Erfordernisse unserer Zeit und leistet keinen Bei-
trag zur Wohnraumbeschaffung.  
Es gibt in unserem reichen Land intelligentere Wege, um Finanzmittel für die kommuna-
len Aufgaben zu kreieren! Ohne dabei Schutzgebiete zu opfern! 
 
Hinweis: gesammelte Stellungnahme von 5 Personen  
 

Die Gemeinde hält an dem Bebauungsplan fest, da es sich um 
eine sinnvolle Planung zur Schaffung von Wohnraum handelt. Es 
handelt sich nicht um kommerzielle Interessen der Gemeinde.  Die 
Belange aus der Beteiligung werden insbesondere dahingehend 
berücksichtigt, dass der Geltungsbereich reduziert und auf das 
nördliche Baufenster verzichtet wird. Hierdurch reduzieren sich 
auch die Auswirkungen auf die Umwelt. Zusätzlich wird im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens ein flächenmäßig größerer 
Ausgleich geschaffen. 
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2 

 
 

 
 
 
Der Gemeinde stehen aktuell keine kommunalen Baugrundstücke 
zur Verfügung. Mit der Entwicklung wird ein geringes Angebot für 
eine Einzelhausbebauung geschaffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den Eingriff in die mittlerweile unter Schutz gestellte Wiesen-
fläche erfolgt ein umfangreicher Ausgleich.  

 

 

 
 
Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten des Absatzes 
2 auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beein-
trächtigungen ausgeglichen werden können. Ein solcher Eingriff 
wird auf einer plangebietsnahen Fläche bei vergleichbaren Eingrif-
fen i.d.R. im Verhältnis 1:1 oder 1:2 ausgeglichen. In diesem Fall 
wird der Ausgleich auf einer Fläche durchgeführt, die einem Ver-
hältnis von fast 1:3 entspricht, um naturschutzrechtliche Belange 
noch umfangreicher zu berücksichtigen. Eine Ausnahme wird bei 
der zuständigen Naturschutzbehörde beantragt.  
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde in einem Bo-
dengutachten die grundsätzliche Bebaubarkeit der Fläche nicht 
widerlegt.  
 
Eine ausführliche Baugrunduntersuchung ist nicht Aufgabe der 
Gemeinde, sondern die Verantwortung des Bauherrn. Der Bau-
herr muss anhand eines konkreten Bauvorhabens ein eigenes 
Gutachten erstellen lassen.  
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Es wird empfohlen, dass die Mulden drainiert oder abgedichtet und 
so gedrosselt in die Freiflächen in Richtung Vorfluter abgeleitet 
werden. Die Detailierung der Mulden erfolgt im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung. 

 
 

 

 

 
 
Im laufenden Verfahren haben sich die Anforderungen an den 
Ausgleich deutlich erhöht. Die anfallenden Kosten werden auf die 
Bauplatzpreise umgelegt, sodass mittlerweile leider nicht mehr 
von kostengünstigen, aber dennoch attraktiven Bauplätzen aus-
gegangen werden kann.  
 
 
 
 
Die Gemeinde hat bereits sehr viel Geld, Zeit und Kraft in dieses 
Projekt investiert, daher ist es alles andere als sinnvoll jetzt von 
einer Entwicklung abzusehen. Der Ausgleich ist für die Gemeinde 
kalkulierbar.  
 
 
Potenzielle Interessenten werden im Bebauungsplan auf die Bau-
bedingungen hingewiesen. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Wohngebiete dienen gemäß § 4 Abs. 1 BauNVO vor-
wiegend dem Wohnen, wobei das Wohnen nicht die ausschließlich 
zulässige Nutzungsart ist, sondern nach § 4 Abs. 3 BauNVO sollen 
ausnahmsweise sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zuge-
lassen werden, solange sie das Wohnen nicht stören. 
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Bei der Entwicklung des Gebietes wurde für die Dichte und Massi-
vität der Gebäude mehrere Varianten gezeichnet. Nach Prüfung 
der maximalen Höhen mit dem Stangengerüst vor Ort, beschloss 
der Gemeinderat die Höhen für alle Baukörper zusätzlich zu redu-
zieren und zwei Vollgeschosse zuzulassen, was einem Erdge-
schoss und einem vollem Hanggeschoss entspricht. Von der Stra-
ßenseite wird aber konsequent nur ein Vollgeschoss sichtbar sein.  
Damit fügen sich die Baukörper in die Umgebung und die Topo-
graphie ein. Die Bebauung bleibt in der Höhenstaffelung weit unter 
den Firsthöhen der im Osten angrenzenden Gebäude.  
 
Bei der Dachform hat man sich bewusst für eine Flachdachbau-
weise mit einer Höhenbeschränkung entschlossen, um die Sicht-
beziehungen der Anwohner möglichst gering zu halten. 
 
Bei der Simulation wurden weder die im Bebauungsplan festge-
setzten maximalen Höhen noch die Festsetzungen der Geschos-
sigkeit berücksichtigt. 
 
 
Um auf verschiedene Belange einzugehen, wird der Geltungsbe-
reich reduziert und auf das nördliche Baufenster verzichtet. Hier-
durch reduzieren sich auch die Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild.  
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Mit der Reduzierung auf nur zwei Wohngebäude reduziert sich 
auch die Stichstraße. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 

 

 

 
 
Kenntnisnahme 
Dem Stellungnehmer wird Recht gegeben, dass der Kauf der Flä-
che noch nicht abschließend vollzogen ist, da es bisher nur einen 
Vorvertrag gibt. Es stellt sich die Frage, warum die Eigentumsver-
hältnisse für den Pächter, dem die Wiese am Herzen liegt, letzt-
endlich eine Rolle spielt. 
 
 
 
 
Die Synopse zum Normenkontrollverfahren stellt die Stellung-
nahme der Gemeinde zur Klageschrift dar, mit dem Anspruch der 
Information und Abwägung der Sachverhalte und wurde nach bes-
tem Wissen erstellt. 
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Den Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Bei dem Umweltbe-
richt handelt es sich um die Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB, nicht um eine „Art Vorprüfung“. Der Umweltbericht ent-
spricht den rechtlichen Anforderungen eines Regelverfahrens. Es 
wird keine zusätzliche Umweltprüfung im Rahmen des Bebau-
ungsplans erstellt.  
Hinsichtlich der Kategorisierung als FFH-Mähwiese wird die Kar-
tierung des Landratsamtes Bodenseekreis aus dem Jahre 2022 
herangezogen.  
Der Umweltbericht besteht fachlich korrekt aus einer Kombination 
aus verbal-argumentativen und flächenbezogenen Inhalten (Ein-
griffs-Ausgleichsbilanzierung).  
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Betrachtung 
bei Nicht-Durchführung der Planung entspricht der Vorgehens-
weise im Umweltbericht. Dies berücksichtigt allerdings nicht die 
Ausgleichbarkeit der Eingriffe.  
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Der Ausgleichsfläche liegt ein Pflege- und Entwicklungskonzept 
zugrunde und ein Monitoring wird die Erreichung des Zielzustan-
des prüfen.  
Zudem handelt es sich hier nicht um einen Ausgleich über ein Öko-
konto, sondern um eine Ausgleichsfläche im direkten räumlichen 
Umfeld, die dem Bebauungsplan zugeordnet wird. Es handelt sich 
hier nicht nur um einen rechnerischen Ausgleich, sondern auch um 
einen Ausgleich, der flächenhaft gesehen werden kann, da die 
Ausgleichsfläche etwa der dreifachen Größe des Eingriffs in die 
FFH-Mähwiese entspricht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 

 

Die geplante Ausgleichsfläche wurde vorab auf Eignung geprüft. 
Anhand der Bodenschätzung, der Wüchsigkeit sowie der derzeiti-
gen/vergangenen Nutzung erscheint die Entwicklung einer mage-
ren Flachlandmähwiese plausibel. Durch die geplante Mahd-
gutübertragung von der Wiese im Geltungsbereich kann sicherge-
stellt werden, dass ein entsprechendes Arteninventar vorhanden 
ist.  Die Nutzung des Hanges zum Schlittenfahren wird weiterhin 
möglich sein.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Ausgleichsfläche findet keine finanzielle Bereicherung 
des Eigentümers statt. Die Gemeinde erstattet dem Bewirtschafter 
lediglich die Kosten für die Herstellung und Pflege der Fläche. Die  
Herstellung und Pflege der Ausgleichfläche werden vertraglich ge-
regelt. Die Fläche geht nicht in das Eigentum der Gemeinde über. 
Die Ausgleichsfläche wurde aufgrund ihrer räumlichen Nähe und 
Eignung gewählt. Befangenheitsgründe ergeben sich selbstver-
ständlich nicht. 
  
Die Kostenübernahme für die Herstellung des Ausgleichs wird ver-
traglich zwischen Eigentümer und Gemeinde geregelt. Ebenso 
wird die Kompensation für den geringeren Ertrag aufgrund der ein-
geschränkten Bewirtschaftung bzw. dem Mehraufwand für die 
Pflege, für die es richtigerweise keine zusätzliche EU-Förderung 
gibt, Bestandteil des Vertrages.  
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Hinweis: gesammelte Stellungnahme von 4 Personen  

Die Herstellung und Pflege werden vertraglich vereinbart. Zudem 
findet ein Monitoring statt, die Dokumentation kommt der Unteren 
Naturschutzbehörde zu.  
 
 
Der Zeitplan für die Herstellung des Ausgleiches wurde aufgrund 
der Anpassung des Geltungsbereiches entsprechend korrigiert. 
Der Zeitplan wird in Kapitel 4.3. des Umweltberichtes entspre-
chend angepasst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der 
Bürgerschaft wird dahingehend eingegangen, dass der Geltungs-
bereich reduziert und auf das nördliche Baufenster verzichtet wird. 
Von nennenswerten Auswirkungen auf den Menschen bei zwei 
neuen Gebäuden, die sich gut in die umgebenden Nutzungen ein-
fügen, kann allerdings nicht gesprochen werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ergänzung von Bürger 2 am 30.08.2024: 
 
Anlage: Südkurier online, Artikel vom 29.08.2024, „Tausende leer stehende Wohnungen im Bo-
denseekreis – in diesen drei Kommunen sind die meisten“, Cian Hartung 

 
 
Kenntnisnahme  
Auf die privaten Leerstände hat die Gemeinde nur bedingt Ein-
fluss.  
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Kenntnisnahme 
 
Die Bedenken der Anwohner in diesem Verfahren wurden von der 
Gemeinde ernst genommen und als Kompromiss wurde die Pla-
nung mehrfach angepasst. So liegt die maximale Höhe der geplan-
ten Gebäude weit unter den Firsthöhen der angrenzenden Ge-
bäude. Es wurde auch der Wanderweg berücksichtigt und der Be-
reich mit der Bank wurde aus dem Geltungsbereich herausgenom-
men.  
Mittlerweile wurde sogar der Geltungsbereich auf zwei Gebäude 
reduziert. 

4 Als zukünftige Bewohnerin der Sonnenhalde/ Steigen, bedauere ich es, auf diese Weise 
mit der Gemeinde meiner neuen Heimat in einen ersten Kontakt treten zu müssen. 
 
Zurzeit befinde ich mich kurz vor Abschluss meines Umzuges von meinem naturnah ge-
legenen Anwesen in den Allgäuer Bergen in die Sonnenhalde nach Steigen. 
 
Da ich in die Nähe meiner Familie in Überlingen ziehen möchte, trotzdem weiterhin einen 
naturverbundenen Ort zum Leben, sowie für meine Arbeit als Autorin suchte, erschien 
mir das Haus in Steigen ideal. 
Alleine schon beruflich bedingt, entschied ich mich wieder für ein Anwesen, nahe an 
Wiese und Wald gelegen.  
 
So war ich geschockt, als ich zum ersten Mal von den Plänen der Gemeinde Heiligen-
berg hörte, die Wiese am Waldrand (Flurnummer 175/5 ), die an mein neues Grundstück 
grenzt, sehr engmaschig und auf diese schroffe Weise, bebauen zu wollen.  
 
Dieses Wiesengrundstück fungiert als eine wichtige Pufferzone zwischen Wald und 
Wohngebiet, Es ist ein unersetzliches Biotop, und trägt so einen erheblichen Beitrag zur 
Biodiversität der Gegend bei. Es sollte bewahrt werden. Deshalb erscheint mir die Be-
bauung nicht schlüssig und sehr naturfern. 
 
Da ich mich als langjährige Autorin im Bereich Natur und Umweltschutz tagtäglich mit 
dem Lebensraum Natur und deren Erhalt auseinandersetze, möchte ich hiermit für den 
Erhalt dieses, bis jetzt noch unbebauten Grundstücks, sprechen. 
 
Mein erster Eindruck von Heiligenberg wie es sich präsentiert, ist, dass es sich hier um 
eine Gemeinde handelt, die sich mit Selbstverständnis und Stolz ihrer prächtigen Umge-
bung bewusst ist. Weite Felder, grüne Wälder, viel Artenreichtum in Flora und Fauna. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verfahren läuft bereits seit 2019 und ist öffentlich bekannt.  
Daher sollte die Absicht der Gemeinde, das Grundstück einer Be-
bauung zuzuführen, nicht überraschen.   
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Dieser „Bebauungsplan Sonnenhalde* widerspricht klar diesem Eindruck. 
 
Nun ist mein Hauskauf getätigt, das Herz hängt noch irgendwo zwischen der alten Hei-
mat und dem Ort, der meine neue Heimat werden soll. 
In meiner Tätigkeit bin ich international bekannt und eine Vertreterin von Naturschutz und 
Naturverbundenheit mit einer großen Leserschaft.  
Da ich auch hier meine Autorentätigkeit weiterführen möchte und mit meinem Namen 
auch international für die Erhaltung der Natur stehe, liegt es mir besonders am Herzen, 
mich für den Erhalt der Natur dort - quasi vor meiner Haustür - einzusetzen. 
 
Mit diesem Anliegen und meinem Einspruch stehe ich, wie Sie wissen, nicht allein da, 
sondern sehe mich als Teil einer größeren Gruppe von engagierten Anwohnern, denen 
wie mir diese Art von Bebauung des Wiesengrundstückes als absolut widersinnig er-
scheint. 
 
So bitte ich Sie, diese geplante Bebauung nochmals zu überdenken und die Belange der 
Natur, der Biodiversität und des Lebensraumes Heiligenberg großflächiger und generatio-
nenübergreifender mit einzubeziehen. 
 
Eine solche Entscheidung kann für die Gemeinde Heiligenberg, die für sich als Luftkurort 
für Menschen, die eine intakte Natur suchen, sowie auch für nachfolgende Generationen 
wirbt, nur aufwertend sein. 
 
Aus diesen Gründen möchte ich mit diesem Schreiben der Bebauung des Wiesengrund-
stücks widersprechen und hoffe etwas dazu beitragen zu können, dass Sie und die Mit-
glieder des Gemeinderates sich für den Erhalt dieses für die Natur und für die Gemeinde 
wertvollen Wiesengrundstückes entscheiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff in die Fläche wird durch eine plangebietsexterne Aus-
gleichsfläche kompensiert. Der Gemeinderat hält an dem Bebau-
ungsplan fest, verringert allerdings aufgrund unterschiedlicher Be-
lange der Bürgerschaft und der Träger öffentlicher Belange den 
Geltungsbereich und verzichtet auf das nördliche Baufenster.  
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Vom Landratsamt wurde gerügt, das die Gemeinde dem geforder-
ten Ausgleich der FFH-Mähwiese nicht nachgekommen ist. Mit der 
Ausweisung der Kompensationsfläche wird dieser Forderung 
nachgekommen. 
 
Mittlerweile wird das Verfahren als Regelverfahren mit einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Mit der Umwelt-
prüfung wurde von der Gemeinde das Fachbüro Planstatt Senner 
Gmbh beauftragt. Bei der Verfasserin der Synopse handelt es sich 
dabei nicht um die gleichen Personen. 
 
Mit der unteren Naturschutzbehörde wurde eine Ausgleichsfläche 
im funktional-räumlichen Zusammenhang abgestimmt. Da sich 
mittlerweile der Geltungsbereich des Bebauungsplans und damit 
der Eingriff in die FFH-Wiese deutlich verringert hat, handelt es 
sich mittlerweile um einen Ausgleich mit dem Faktor von fast 1:3. 
 
Aufgrund von Topographie und Waldrandausbildung mit Sukzes-
siongehölzen, die dem Waldtrauf vorgelagert sind, wurde eine 
Ausnahme vom gesetzlich geforderten Abstand von 30 m mit der 
Auflage der regelmäßigen Pflege des Waldsaumes akzeptiert. Bei 
einer Ökopunktebilanzierung der Pflege des Waldsaumes gibt es  
keine negative Bilanzierung. Artenschutzrechtliche Belange sind 
allerdings bei der Pflege zu berücksichtigen. Dies wird in den Un-
terlagen entsprechend berücksichtigt. Untersuchungen zum Wald-
rand werden in den Unterlagen ergänzt (siehe Kapitel 8 Umwelt-
bericht)   
 
Der Regionalverband hat im gesamten Verfahren keine Bedenken 
geäußert. 
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§215a BauGB wurde eingeführt zur Heilung der Mängel in der Um-
weltprüfung von 13b-Verfahren. Aufgrund des geänderten Gel-
tungsbereiches wird allerdings eine erneute förmliche Beteiligung 
im Regelverfahren durchgeführt. 
 
 
 
 
Die Umweltprüfung gemäß §2 Abs. 4 BauGB ist nach den Vorga-
ben des Baugesetzbuches durchzuführen. Auf Seite 2 des Um-
weltberichtes sind die verantwortlichen Personen mit ihrer Qualifi-
zierung namentlich aufgelistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Retentionsmulden werden im Rahmen der Erschließungspla-
nung dem Bauvorhaben entsprechend so dimensioniert, dass sie 
ausreichend Wasser für eine gedrosselte Abführung zurückhalten 
können. 
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Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung entspricht dem Bewertungs-
modells der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen 
„Naturschutzrechtliche und Bauplanungsrechtliche Eingriffsbeur-
teilung, Kompensationsbewertung und Ökokonten“, welches auf 
der „Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durch-
geführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen 
(Ökokonto-Verordnung – ÖKVO)“ basiert. Dieses Modell stellt den 
korrekten Bewertungsleitfaden für diese Berechnung dar. Das Be-
wertungsmodell ist öffentlich einsehbar, Sie können die den Bio-
toptypen zugeordneten Ökopunkte dort nachvollziehen. Die Un-
tere Naturschutzbehörde hat eine Stellungnahme abgegeben und 
hat keine Mängel hinsichtlich der Einstufung und zugeordneten 
Ökopunkte für die Biotoptypen angemeldet.  
Der Sinn einer Ausgleichsfläche ist es, einen Eingriff zu kompen-
sieren. Ein Wunder ist das nicht.  
Die Ausgleichsfläche wird bis zum Satzungsbeschluss rechtlich 
gesichert und ist durch die Gemeinde umzusetzen. Dies wird ver-
traglich mit dem Eigentümer geregelt und die Fläche wird entspre-
chend bewirtschaftet. Die Fläche wird einem Monitoring unterzo-
gen und die Dokumentation ist der Unteren Naturschutzbehörde 
zuzusenden.  
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Es besteht kein Rollenkonflikt. Die Sachverhalte werden neutral 
geprüft und von der Gemeinde in einem öffentlichen Abwägungs-
prozess entschieden. Der Standort wurde von der Gemeinde auf-
grund der bereits vorhandenen nur einseitig bebauten Erschlie-
ßungsinfrastruktur zur Arrondierung des Siedlungsrandes gewählt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hält an dem Bebauungsplan fest, verringert al-
lerdings aufgrund unterschiedlicher Belange der Bürgerschaft und 
der Träger öffentlicher Belange den Geltungsbereich und verzich-
tet auf das nördliche Baufenster. 
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Durch die Beschränkung auf 2 Wohneinheiten pro Grundstück, á 
1,5 PKW pro Wohneinheit, wird sich die Verkehrsbelastung nur 
unwesentlich erhöhen. Mit der Erschließung der Baugrundstücke 
besteht die Chance, dass auch die sanierungsbedürftige Sonnen-
halde erneuert wird. 
 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hält an dem Bebauungsplan fest, verringert al-
lerdings aufgrund unterschiedlicher Belange der Bürgerschaft und 
der Träger öffentlicher Belange den Geltungsbereich und verzich-
tet auf das nördliche Baufenster. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zu Ihren Kritik-
punkten folgende Ausführungen:  
 

1. FFH-Mähwiese 
Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten des Absatzes 
2 auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beein-
trächtigungen ausgeglichen werden können. Der Eingriff soll auf 
einer plangebietsnahen Fläche im räumlich-funktionalen Zusam-
menhang ausgeglichen werden. Eine Ausnahme wird bei der zu-
ständigen Stelle beantragt.  
Der Geltungsbereich wird aufgrund von Belangen aus der Bevöl-
kerung und von Trägern öffentlicher Belange von rd. 1.500 m² auf 
rd. 1.140 m² reduziert, indem auf das nördliche, dritte Baufenster 
verzichtet wird. Hierdurch kann ein größerer Teil der FFH-Mäh-
wiese erhalten werden. Die FFH-Mähwiese wird nun auf einer Flä-
chengröße von ca. 565 m² überplant. Das Grünland im gesamten 
Geltungsbereich kann als hochwertig eingestuft werden. Die Aus-
gleichsfläche besitzt eine Flächengröße von über 3.000 m². Dies 
entspricht einer Fläche für den Ausgleich von fast 1:3.  
Die Umsetzung und Pflege begründet sich im Pflege- und Entwick-
lungskonzept, das dem Umweltbericht zu entnehmen ist. Die Er-
folgskontrolle wird im Rahmen eines Monitorings überprüft. Die Er-
gebnisse werden dokumentiert und kommen der Unteren Natur-
schutzbehörde zu. Der Zeitplan für die Umsetzung wird in weiteren 
Schritten erarbeitet. Eine Kostenschätzung besteht zum aktuellen 
Zeitpunkt noch nicht. Bis zum Satzungsbeschluss wird die Aus-
gleichsfläche allerdings rechtlich gesichert.  
 

2. Flächennutzungsplan  
Aufgrund der geringen Ausdehnung in den Außenbereich mit unter 
40 m befindet sich das Vorhaben im Ausformungsspielraum („Un-
schärfe“) des Flächennutzungsplanes. Dies ist mit der Baurechts-
behörde entsprechend abgestimmt. 
 

3. Fledermäuse 
Die artenschutzrechtliche Situation wurde weitergehend unter-
sucht und es wurden entsprechende Maßnahmen formuliert. Sie 
finden nähere Ausführungen hierzu im Umweltbericht (insbeson-
dere in Kapitel 8). Verstöße gegen die Vorschriften des § 44 
BNatSchG sind bei Einhaltung des beschriebenen Konzeptes 
nicht zu erwarten. U.a. sind der Erhalt von Habitatbäumen, die Ent-
wicklung weiterer Habitatbäume und die Anbringung von Fleder-
mauskästen an den späteren Gebäuden vorgesehen.  
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Die FFH-Mähwiese wird auf einer Fläche im Verhältnis von fast 1:3 
im direkten funktionalen Zusammenhang ausgeglichen.  
 

4. Waldabstand 
Das Waldabstandsgebot nach § 4 Abs. 3 Satz 1 LBO von 30 m soll 
mit Verweis auf § 4 Abs. 3 Satz 4 LBO im Rahmen einer Ausnahme 
verringert werden. Da sich der angrenzende Wald durch Sukzes-
sion entwickelt hat und aufgrund der Topographie, die nach Wes-
ten hin abfällt, wurde nach Abstimmung mit dem Forst 2019 bereits 
unter Auflagen eine mögliche Abweichung vom Mindestabstand 
von 30 m vereinbart. 
Im Januar 2025 fand ein erneuter Abstimmungstermin mit der Lan-
desforstverwaltung und dem Forstamt am LRA Bodenseekreis 
statt, um die Forstbelange abzustimmen. Hierbei wurden insbe-
sondere die Aspekte Brandschutz, Artenschutz und Risiko durch 
Sturmwurf besprochen. Die Forstämter empfahlen einen wald-
freien Mindestabstand von 15 m zum Baufenster einzuhalten und 
für den Bereich zwischen 15 und 30 m zum Baufenster ein Pflege-
konzept zu erarbeiten. Das nördliche Baufenster entfällt daher im 
weiteren Verfahren. Bei der Erarbeitung des Pflegekonzeptes wur-
den artenschutzrechtliche Belange geprüft und berücksichtigt.  
Die Pflegemaßnahmen des Waldrandes sind auch deshalb sinn-
voll, um die Habitatfunktionen des Waldrandes zu erhalten. Bisher 
bestand für den Waldbereich kein Pflegekonzept. Bei weiterem 
Aufwuchs kann davon ausgegangen werden, dass die Habitat-
funktionen des gestuften Waldrandes eingeschränkt werden. Ein 
Pflegekonzept für den Waldrand wird in den Unterlagen ergänz 
(siehe Kapitel 8 Umweltbericht).  
 
Der Gemeinderat hält an dem Bebauungsplan fest, verringert al-
lerdings aufgrund unterschiedlicher Belange der Bürgerschaft und 
der Träger öffentlicher Belange den Geltungsbereich und verzich-
tet auf das nördliche Baufenster. 
 



47 

 

8 Es wäre schön, wenn bei Ihren Überlegungen bez. Bauvorhaben der Umweltaspekt zu-
gunsten von Natur, Tier und Mensch die zentrale Rolle spielen und die Gemeinde Heili-
genberg hierin eine zukunftsweisende Vorreiterrolle einnehmen könnte.  
 
Wir haben hier in der Region eine ungeahnte Artenvielfalt an Insekten und Tieren zu ver-
zeichnen, die an anderen Orten gar nicht vorkommen. Ein Bauvorhaben stellt jedoch im-
mer eine Störquelle dar, die wohl nicht wirklich ausgeglichen werden kann und an deren 
Ende die Vertreibung der Tierwelt folgen muss. Aber auch Natur und Ökosysteme würden 
durch die Baumaßnahmen geschmälert, reduziert und zum Verschwinden gebracht wer-
den. Solange nicht ganz konkret Wohnraum gesucht wird, ist es fraglich, ob die natürlichen 
Verhältnisse beeinträchtigt werden müssen. Und schließlich verliert nicht nur der Mensch 
an Naherholungsraum, sondern wird - was weniger beachtet wird – einer stetig wachsen-
den Strahlenbelastung (EMF/Hochfrequenzstrahlung) durch die modernen Baumaßnah-
men ausgesetzt werden. 
 
Und nun wünsche ich Ihnen gute Überlegungen und die richtige Entscheidungsfindung. 
 

Die Umweltbelange werden im Umweltbericht betrachtet und er-
läutert. Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Aspekte wurden er-
gänzende Untersuchungen durchgeführt, Sie können diese dem 
Kapitel 8 des Umweltberichts entnehmen. Zudem wurden umfang-
reiche Maßnahmen hinsichtlich des artenschutzrechtlichen und 
naturschutzfachlichen Ausgleichs vorgesehen.  
 
Die Gemeinde hält an dem Bebauungsplan fest. Um den Belangen 
der Bürgerschaft und den Trägern öffentlicher Belange allerdings 
besser nachkommen zu können, wird der Geltungsbereich verklei-
nert und auf das nördliche Baufenster verzichtet. 
 
Alternative Flächen im Ortsteil Steigen für neue Wohnbebauung 
sind derzeit nicht vorhanden. 
 
Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Belastung auf den 
Menschen durch die Umsetzung der Planung nennenswert steigt.  
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Kenntnisnahme 
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Im Verfahren wurden sowohl die in einem Allgemeinen Wohnge-
biet zulässigen Nutzungen gem. § 4 (2) Nr. 2 BauNVO – die der 
Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe und § 4 (2) 
Nr. 3 – Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke ausgeschlossen sowie die ausnahmsweise 
zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes gem. § 4 (3) Nr. 
1 BauNVO. 
 
Sonstige ausnahmsweise zulässigen nicht störende Gewerbebe-
triebe gem. § 4 (§) Nr. 2 sollen bewusst nicht ausgeschlossen wer-
den, um auch Dienstleistern wie z.B. Versicherungsmakler, die 
Gelegenheit zur Ausführung ihrer Arbeit in ihrem Wohnhaus zu ge-
ben. 
 
Zwischenzeitlich wurde aufgrund von Belangen der Bürgerschaft 
und von Träger öffentlicher Belange der Geltungsbereich ange-
passt, auf das nördliche Baufenster wird verzichtet. Der Bebau-
ungsplan wird in Abstimmung mit dem Landratsamt Bodensee-
kreis in ein Regelverfahren überführt. Demnach ist eine weitere 
Offenlage durchzuführen.  
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Das Regierungspräsidium Tübingen, Referat 21 (Raumordnung, 
Baurecht, Denkmalschutz) führte mit Schreiben vom 26.09.2024 
aus, dass aus Sicht der Raumordnung keine Bedenken vorge-
bracht werden. 
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 Der Standort wurde bewusst aufgrund der bereits vorhandenen 
nur einseitig bebauten Erschließungsinfrastruktur zur Arrondie-
rung des Siedlungsrandes gewählt. 
 
Aufgrund der geringen Ausdehnung in den Außenbereich mit unter 
40 m befindet sich das Vorhaben im Ausformungsspielraum („Un-
schärfe“) des Flächennutzungsplanes. Dies ist mit der Baurechts-
behörde entsprechend abgestimmt. 
 
Der Waldbereich im Umfeld des Geltungsbereichs besitzt Habi-
tatstrukturen. Diese wurden im Januar 2025 genauer untersucht 
und aufgenommen/eingemessen. Für die Bewertung sind Habi-
tatstrukturen relevant, die in einem Abstand von bis zu 30 m zu 
den Baufenstern bestehen, da diese potenziell von der Planung 
betroffen sind (Verkehrssicherung / Sturmwurf). Innerhalb dieses 
Abstands wurden drei Habitatbäume verzeichnet. Die textlichen 
Ausführungen und eine Abbildung mit der Verortung der Habi-
tatstrukturen wird in den Unterlagen ergänzt. Bei diesen Bäumen 
handelt es sich um mit teilweise Efeu bewachsene Einzelbäume, 
die Fäulnisspalten und Fäulnishöhlen aufweisen. Die Habitat-
bäume befinden sich in einem Abstand von ca. 19 bis 30 m zum 
westlichen Bereich der Baufenster.  
Die Habitatbäume sind zu erhalten, solange dies aus Gründen der 
Verkehrssicherheit möglich ist. Hierfür sind die Bäume in regelmä-
ßigen Abständen durch Fachpersonal auf ihre Standsicherheit hin 
zu überprüfen. Sollte ein Erhalt nicht möglich sein sind folgende 
Maßnahmen umzusetzen: ein Baum (Verortung siehe Umweltbe-
richt) ist zu kappen und als stehendes Totholz im Waldbereich wie-
der einzubringen; zwei Bäume (Verortung siehe Umweltbericht) 
sind so zu kappen, dass der Hauptstamm erhalten wird.  
Die Maßnahmen im Wald sind im Rahmen einer ökologischen 
Baubegleitung zu prüfen, zu dokumentieren und die Dokumenta-
tion ist der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen.  
Verstöße gegen die Vorschriften des § 44 BNatSchG sind bei Ein-
haltung des beschriebenen Konzeptes nicht zu erwarten.  
Zusätzlich sind 6 Bäume (Ausgleich 1:2) innerhalb des Flurstücks 
Nr. 210 langfristig zu erhalten, damit sich diese als Habitatbäume 
ausbilden können. Die Einzelbäume sind durch den Waldbewirt-
schafter in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung aus-
zuwählen und entsprechend zu markieren. Hierbei sind Laub-
bäume zu wählen, die aktuell noch keine sichtbaren Habitatstruk-
turen wie Baumhöhlen besitzen. An den Gebäuden werden zudem 
Nisthilfen und Fledermauskästen angebracht.  
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Durch die Pflege des Waldrandes können die Habitatfunktionen 
eines gestuften Waldrandes erhalten werden, die sonst durch eine 
weitere Sukzession beeinträchtigt würden. Von einer weiteren 
Sukzession kann ausgegangen werden, da nach Aussagen des 
Forstamtes für den Waldrand bisher kein Pflegekonzept bestand.  

 

 

 

Das Waldabstandsgebot nach § 4 Abs. 3 Satz 1 LBO von 30 m soll 
mit Verweis auf § 4 Abs. 3 Satz 4 LBO im Rahmen einer Ausnahme 
verringert werden. Da sich der angrenzende Wald durch Sukzes-
sion entwickelt hat und aufgrund der Topographie, die nach Wes-
ten hin abfällt, wurde nach Abstimmung mit dem Forst 2019 bereits 
unter Auflagen eine mögliche Abweichung vom Mindestabstand 
von 30 m vereinbart. Auflagen sind eine Baulast und Pflegemaß-
nahmen innerhalb des Waldbereiches. Diesen wird nachgekom-
men.  
 
Im Januar 2025 fand ein erneuter Abstimmungstermin mit der Lan-
desforstverwaltung und dem Forstamt am LRA Bodenseekreis 
statt, um die Forstbelange abzustimmen. Hierbei wurden insbe-
sondere die Aspekte Brandschutz, Artenschutz und Risiko durch 
Sturmwurf besprochen. Die Forstämter empfahlen einen wald-
freien Mindestabstand von 15 m zum Baufenster einzuhalten und 
für den Bereich zwischen 15 und 30 m zum Baufenster ein Pflege-
konzept zu erarbeiten. Das nördliche Baufenster entfällt daher im 
weiteren Verfahren. Bei der Erarbeitung des Pflegekonzeptes wur-
den artenschutzrechtliche Belange geprüft und berücksichtigt. 
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Anlage: Vollmacht 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde mit drei Kern-
bohrungen die grundsätzliche Bebaubarkeit der Fläche nicht wi-
derlegt. Eine ausführliche Baugrunduntersuchung ist nicht Auf-
gabe der Gemeinde, sondern die Verantwortung des Bauherrn. 
Der Bauherr muss anhand eines konkreten Bauvorhabens ein ei-
genes Gutachten erstellen lassen.  
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Kenntnisnahme 
Die Bedenken der Anwohner hinsichtlich der Belastung durch Bau-
lärm und Baustellenverkehr sind nachvollziehbar. Es handelt sich 
hierbei allerdings um vorübergehende Immissionen und keine 
dauerhaften Beeinträchtigungen.  
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Kenntnisnahme 
Das Ortsbild wird durch die neue Bebauung verändert, entspricht 
aber den baurechtlichen Vorgaben.  
 

 

 

Bei den zwei Baugrundstücken handelt es sich aktuell nicht um 
Baulücken, da noch kein Baurecht vorhanden ist, doch die bereits 
vorhandene nur einseitig bebauten Erschließungsinfrastruktur eig-
net sich städtebaulich mit minimalem Flächenverbrauch zur Arron-
dierung des Siedlungsrandes. 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge des Verfahrens wurde der nördliche Teilbereich des Plan-
gebietes im Mai 2022 als geschützte FFH-Mähwiese kartiert. Nach 
§ 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten des Absatzes 2 auf 
Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträch-
tigungen ausgeglichen werden können.  
 
 
 
Der Geltungsbereich wird von rd. 1.500 m² auf rd. 1.140 m² redu-
ziert, indem auf das nördliche, dritte Baufenster verzichtet wird. 
Hierdurch kann ein größerer Teil der FFH-Mähwiese erhalten wer-
den. Die amtlich kartierte FFH-Mähwiese wird nun auf einer Flä-
chengröße von ca. 565 m² überplant. Das Grünland im Plangebiet 
ist insgesamt als hochwertig zu bezeichnen. Die Ausgleichsfläche 
besitzt eine Flächengröße von über 3.000 m². Dies entspricht einer 
Fläche für den  Ausgleich von fast 1:3. 
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Die geplante Ausgleichsfläche wurde vorab auf Eignung geprüft. 
Anhand der Bodenschätzung, der Wüchsigkeit sowie der derzeiti-
gen/vergangenen Nutzung ist die Fläche für die Entwicklung einer 
mageren Flachlandmähwiese gut geeignet. Durch die geplante 
Mahdgutübertragung von der Wiese im Geltungsbereich kann si-
chergestellt werden, dass ein entsprechendes Arteninventar vor-
handen ist.  Die Nutzung des Hanges zum Schlittenfahren wird 
weiterhin möglich sein.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche wird nicht an die Gemeinde verpachtet, sondern für die 
Ausgleichsmaßnahme wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwi-
schen Eigentümer und Gemeinde geschlossen. Bei einer Ver-
pachtung werden die Vorgaben zur Bewirtschaftung Bestandteil 
des Pachtvertrages. Ein Interessenskonflikt liegt hier nicht vor. 
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Mit dem Beschluss zur Baulandentwicklung erfolgt ein Abwä-
gungsprozess zwischen Bereitstellung von Wohnraum und Schutz 
der Landschaft, daher wurde mittlerweile auch der Geltungsbe-
reich aus forstrechtlichen Gründen und zugunsten der Natur redu-
ziert. 
 
Die Bedenken zum Baustellenlärm sind nachvollziehbar. Da es 
sich aber nur um einen vorübergehenden Zustand handelt, ist dies 
zu dulden. Mit der Erschließung der Baugrundstücke soll auch die  
Sonnenhalde saniert werden.  
Bei insgesamt 4 Wohneinheiten ist das zusätzliche Verkehrsauf-
kommen überschaubar. 
 
 
Bei der Entwicklung von kommunalem Bauland steht nicht der fi-
nanzielle Gewinn im Vordergrund. 
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Hinweis: Gesammelte Stellungnahme von 3 Personen 

 
Die wohnbauliche Entwicklung in der Gemeinde muss gesamtheit-
lich betrachtet werden. Derzeit kann die Gemeinde Bauinteressen-
ten keine erschlossenen Bauplätze zur Verfügung stellen. Auf leer-
stehende Wohneinheiten auf Privatgrundstücke hat die Gemeinde 
keinen Zugriff.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gesamte Ortslage von Steigen befindet sich im Verbreitungs-
bereich von Gesteinen der Oberen Süßwassermolasse und der 
Gefahrenhinweisfläche von Rutschungen. Im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens wurde mit drei Kernbohrungen die grundsätz-
liche Bebaubarkeit der Fläche nicht widerlegt. Hinsichtlich des 
Starkregenrisikos wird empfohlen die Erdgeschossfußbodenhöhe 
ca. 50 cm über Straßenniveau herzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Gemeinderat hält an dem Bebauungsplan fest, verringert al-
lerdings aufgrund unterschiedlicher Belange der Bürgerschaft und 
der Träger öffentlicher Belange den Geltungsbereich und verzich-
tet auf das nördliche Baufenster. 
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Es wurde nicht die Bebauung als nicht vereinbar mit Europarecht 
erklärt, sondern das 13b-Verfahren, das eine Umweltprüfung und 
ein Ausgleich nicht zwingend vorgeschrieben hatte. Mit dem Hei-
lungsverfahren nach § 215a BauGB wurde vom Gesetzgeber ein-
geräumt, eine Umweltprüfung nachzuholen. Mittlerweile wurde der 
Geltungsbereich um ein Baufenster verkleinert und das Verfahren 
soll im Regelverfahren gemäß § 2 BauGB mit Umweltprüfung und 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanz fortgeführt werden.   
Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten des Absatzes 
2 auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beein-
trächtigungen ausgeglichen werden können. 
 
 
Die FFH-Mähwiese kann ausgeglichen werden. Die Beschreibung 
der Herstellung und Pflege können dem Umweltbericht entnom-
men werden. Der Geltungsbereich wird von rd. 1.500 m² auf rd. 
1.140 m² reduziert, indem auf das nördliche, dritte Baufenster ver-
zichtet wird. Hierdurch kann ein größerer Teil der FFH-Mähwiese 
erhalten werden. Die amtlich kartierte FFH-Mähwiese wird nun auf 
einer Flächengröße von ca. 565 m² überplant. Im gesamten Gel-
tungsbereich ist das Grünland als hochwertig einzustufen. Die 
Ausgleichsfläche besitzt eine Flächengröße von über 3.000 m². 
Dies entspricht einer Fläche für den Ausgleich von fast 1:3. 
Dabei handelt es sich nicht um Heilung, sondern um Kompensa-
tion. Der Begriff „Heilung“ bezieht sich auf das Verfahren. 
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Für die Mitglieder der Camphill-Gemeinschaft wird es keine Ver-
änderungen geben, sondern lediglich für den Bewirtschafter. Die 
Öffentlichkeit wurde über die Planung informiert.  
 
Aufgrund der Bodenverhältnisse und der räumlichen Nähe zum 
Vorhabengebiet wurde vom LRA Bodenseekreis die Fläche mit der 
Flurstücksnummer 177/15 als für den Ausgleich geeignet akzep-
tiert. Mit der Mahdgutübertragung und einer entsprechenden Be-
wirtschaftung wird davon ausgegangen, dass sich zeitnah die Ar-
tenvielfalt auf der Fläche erhöht. Dies wird mit einem regelmäßigen 
Monitoring überwacht. 
 
Die Absperrung der Wiese steht nicht in Verbindung mit den Aus-
gleichsmaßnahmen, sondern ist eine privatwirtschaftliche Angele-
genheit. Die Nutzung als Schlittenwiese steht einer Anlage als 
FFH-Mähwiese nicht entgegen.  
 
Die Herstellungs- und Pflegemaßnahmen können dem Umweltbe-
richt entnommen werden.  
 
Aufgrund der geringen Ausdehnung in den Außenbereich mit unter 
40 m befindet sich das Vorhaben im Ausformungsspielraum („Un-
schärfe“) des Flächennutzungsplanes. Dies ist mit der Baurechts-
behörde entsprechend abgestimmt. 
 
 
 
 
 
Die Ressourcen, die für zwei Wohnhäuser genutzt werden, sind 
überschaubar. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die 
Mehrbebauung im Vergleich zur bestehenden Bebauung durch die 
Baustoffe signifikant erhöhte Umweltbelastungen entstehen wer-
den.  
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Hinweis: Gesammelte Stellungnahme von 2 Personen 
 

 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein unabhängi-
ges Bodengutachten erstellt, das einen Anhaltspunkt zu den Bo-
denverhältnissen gibt, aber eine detaillierte Baugrunduntersu-
chung nicht ersetzt. Eine Baugrunduntersuchung ist nicht Auf-
gabe der Gemeinde, sondern die Verantwortung des Bauherrn. 
Der Bauherr muss anhand eines konkreten Bauvorhabens ein ei-
genes Gutachten erstellen lassen. (siehe Hinweis ZimIngeo) 
 
Die Bedenken zum Baustellenlärm sind nachvollziehbar. Da es 
sich aber nur um einen vorübergehenden Zustand handelt, ist dies 
temporär zu dulden.  
 
 
Der Gemeinderat hält an dem Bebauungsplan fest, verringert al-
lerdings aufgrund unterschiedlicher Belange der Bürgerschaft und 
der Träger öffentlicher Belange den Geltungsbereich und verzich-
tet auf das nördliche Baufenster. 
 

 


